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Die für Eisingen zuständige Nummer lautet: 116 117
Der Notfalldienst befindet sich an folgenden Standorten:
Notfallpraxis am Siloah St. Trudpert Klinikum
Wilferdinger Straße 67 a, 75179 Pforzheim
Tel. 116 117
Geöffnet nach Praxis-Schluss:
Montag, Dienstag, Donnerstag, von 19 Uhr bis 24 Uhr
Mittwoch: von 14 Uhr bis 24 Uhr
Freitag: von 16 Uhr bis 24 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: von 8 Uhr bis 24 Uhr
Kinder- und jugendärztlicher Notfalldienst
Helios Klinikum Pforzheim, Kanzlerstr. 2-6, Pfhm.
mittwochs 15.00 bis 20.00 Uhr, 
freitags 16.00 bis 20.00 Uhr,
samstags, sonn- und feiertags 8.00 bis 20.00 Uhr.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Telefon: 116 117
In lebensbedrohlichen Situationen verständigen Sie bitte 
sofort den Rettungsdienst unter der Nummer 112.

Zahnärztlicher Notdienst
Notdienst an sprechstundenfreien Tagen unter folgender 
Rufnummer erreichbar: 0621 38 000 818

- An Sonn- und Feiertagen jeweils von 8.30 – 8.30 Uhr-

Samstag, 29.05.2021
Moritz-Apotheke, Pforzheim, Museumstr. 4
Tel. 07231/ 5 89 80 71

Sonntag, 30.05.2021
Hebel- Apotheke, Pforzheim, Simmlerstr. 3
Tel. 07231/ 31 66 99

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftsdienst der Apotheken

Notruf Polizei  110
Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Krankentransport/DRK  07231 19222
Polizeiposten Königsbach-Stein  07232 311700
Helios Kliniken Pforzheim  07231 969-0
Siloah St. Trudpert Klinikum  07231 498-0
Krankenhaus Mühlacker  07041 15-1
Centralklinik Pforzheim  07231 388-0
Krankenhaus Neuenbürg  07082 796-0
Gemeinsame Leitstelle für Polizei, Feuerwehr 
und der Rettungsdienste 110/112
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
 07231 308-0
Diakonie Pforzheim 
- Beratung über Hilfen in der Schwangerschaft/Schwan-
gerschaftskonfliktberatung, Goethestr. 41, Pforzheim und 
auch in der Diakonischen Beratungsstelle Mühlacker, 
Hindenburgstr. 48 
- Fachstelle für häusliche Gewalt 
Terminvergabe unter Tel.  07231 42865-0
Ökumenisches Frauenhaus Pforzheim  07231 45763-0
Wohnberatungsstelle für junge,  
ältere und behinderte Menschen  
- Kreisseniorenrat e.V. -  07231 32798
Wohnraumberatung Enzkreis  07041 8123310
oder per E-Mail an wohnraumberatung- 
enzkreis@drk-pforzheim.de 
EnBW Regionalzentrum Nordbaden  
Zentrale in Ettlingen  07243 180-0
Erdgas Südwest GmbH  
Ettlingen, Nobelstr. 18  07243 3427 100
Störungsmeldestelle -  
Strom  0800 3629477
Erdgas  0180 2056229
Beratungsservice  
Bezirkszentrum Enzberg  07041 961033-0
Servicetelefon  0800 9999966
Erdgas  07243 216216
Kabelfernsehen: 
Kabel BW (Waldpark u. Dorf)  0221 46619100

Wichtige Rufnummern

Notdienste / Service

Gemeindeverwaltung Eisingen

Durchwahl-Nummern der einzelnen Dienststellen:

Öffnungszeiten des Rathauses: Bürgerbüro
Sozialamt,
Führerscheinanträge, Annerose Rolli 3811-15
Pass- und Meldeamt, rolli@eisingen-enzkreis.de
Rentenanträge Nora Rapp 3811-22
Fundbüro, rapp@eisingen-enzkreis.de
Abfallentsorgung
Ordnungsamt Jennifer Krammerbauer  3811-13
Gewerbeamt krammerbauer@eisingen-enzkreis.de
Liegenschafts- Thomas Frommann   3811-24 
verwaltung frommann@eisingen-enzkreis.de
Bauamt Stefan Gräßle   3811-18 
 graessle@eisingen-enzkreis.de
 Fabienne Hanser   3811-11
 hanser@eisingen-enzkreis.de
Bauhof Leiter: Roland Nagel 0172 6189218
 nagel@eisingen-enzkreis.de
Wassermeister Marko Korinth 
 korinth@eisingen-enzkreis.de
(nur bei Notfällen Adrian Leuser 0173 2617566
der Wasserversorgung) leuser@eisingen-enzkreis.de
Waldpark- Leiterin: Regina Alpers  81866
Kindertagesstätte waldpark-kita@eisingen-enzkreis.de
Schülerhort Leiterin: Silvana Mede 8099915
Villa Bergäcker villa.bergaecker@web.de
Bücherei  383539
Öffnungszeiten: Mo. u. Do. 15-17 Uhr

Bürgermeister Thomas Karst 3811-14
 karst@eisingen-enzkreis.de
Vorzimmer, Sekretariat Petra Grube 3811-17
 grube@eisingen-enzkreis.de

Hauptamt Sabine Gewiß 3811-23
 gewiss@eisingen-enzkreis.de

Standesamt Ludmilla Saitz 3811-16
Friedhofsverwaltung saitz@eisingen-enzkreis.de

Postdienst Heidi Fränkle 3811-12
Pflege Homepage fraenkle@eisingen-enzkreis.de
Redaktion Mitteilungsblatt

Montag bis Freitag  8.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich  13.00 - 18.00 Uhr

Zentrale 07232 3811-0

                        Telefax 07232 3811-20

gemeinde@eisingen-enzkreis.de
www.eisingen-enzkreis.de
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Amtliche Bekanntmachungen

 

 

Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 

und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 

der Gemeinde Eisingen 

 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 
Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Eisingen am 19.05.2021 folgende Satzung beschlossen: 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

(1)  Die Gemeinde betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung zur Lieferung 
von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversorgungsanlagen bestimmt die Gemeinde. 

(2)  Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen 
lassen. 

 

§ 2 Anschlussnehmer, Wasserabnehmer 

(1)  Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, 
Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigte gleichstehen. 

(2)  Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonstigen zur Entnahme von 
Wasser auf dem Grundstück Berechtigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung 
tatsächlich Wasser entnimmt. 

 

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1)  Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstücks ist berechtigt, 
den Anschluss seines Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung mit 
Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen. 

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch 
eine Versorgungsleitung erschlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht 
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende 
Versorgungsleitung geändert wird. 

(3)  Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann abgelehnt 
werden, wenn die Wasserversorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erfordert.  
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(4)  Die Gemeinde kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluss und die Benutzung 
gestatten, sofern der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb 
zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu leisten. 

 

§ 4 Anschlusszwang 

(1)  Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind verpflichtet, 
diese Grundstücke an die öffentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an 
eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen oder ihren 
unmittelbaren Zugang zu einer solchen Straße durch einen Privatweg haben. Befinden sich 
auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist 
jedes Gebäude anzuschließen. 

(2)  Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, 
wenn der Anschluss ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist 
unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 

 

§ 5 Benutzungszwang 

(1)  Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, 
haben die Wasserabnehmer ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. 
Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der 
Gartenbewässerung. 

(2)  Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer auf Antrag befreit, wenn 
die Benutzung ihm aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse 
des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 

(3)  Die Gemeinde räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen des ihr 
wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm 
gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 

(4)  Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde einzureichen. 

(5)  Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage 
Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner 
Eigenanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasserversorgungsanlage möglich sind. 

 

§ 6 Art der Versorgung 

(1)  Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln 
der Technik für Trinkwasser entsprechen. Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser unter 
dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem 
betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Sie ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der 
allgemein anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen aus 
wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange 
des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichtigen. 
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(2)  Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, 
die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die 
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. 

 

§ 7 Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei Versorgungsunterbrechung 

(1)  Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur 
Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung 
erforderlich oder sonst nach dieser Satzung vorbehalten sind, 

2. soweit und solange die Gemeinde an der Versorgung durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(2)  Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme 
betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die Gemeinde hat jede Unterbrechung oder 
Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. 

(3)  Die Gemeinde hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten 
Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur 
Unterrichtung entfällt, wenn sie 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und die Gemeinde dies nicht zu vertreten 
hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

 

§ 8 Verwendung des Wassers, sorgsamer Umgang 

(1)  Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlussnehmers, seiner Mieter und 
ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist 
nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde zulässig. Diese muss erteilt werden, wenn dem 
Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen. 

(2)  Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder 
aufgrund sonstiger gesetzlicher oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen 
sind. Die Gemeinde kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, soweit dies 
zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist. 

(3)  Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist bei der Gemeinde vor Beginn 
der Bauarbeiten zu beantragen. Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen 
vorübergehenden Zwecken. 

(4)  Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen 
vorübergehenden Zwecken entnommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der 
Gemeinde mit Wasserzählern zu benutzen. Die Einzelheiten des Verleihes werden in einer 
gesonderten privatrechtlichen Vereinbarung geregelt. 

(5)  Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, sind 
über ihre Anlegung, Unterhaltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der Gemeinde 
zu treffen. 
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(6)  Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sorgsam umzugehen. Die 
Wasserabnehmer werden aufgefordert, wassersparende Verfahren anzuwenden, soweit dies 
insbesondere wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt 
zumutbar und aus hygienischen Gründen vertretbar ist. 

 

§ 9 Unterbrechung des Wasserbezugs 

(1)  Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei Monate einstellen, so hat er 
dies der Gemeinde mindestens zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. Wird 
der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung eingestellt, so haftet der 
Anschlussnehmer der Gemeinde für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden 
Verpflichtungen. 

(2)  Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, 
ohne damit das Benutzungsverhältnis aufzulösen. 

 

§ 10 Einstellung der Versorgung 

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der 
Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung 
erforderlich ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind. 

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen 
Abgabenschuld trotz Mahnung, ist die Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen 
nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer darlegt, dass die 
Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und 
hinreichende Aussicht besteht, dass der Wasserabnehmer seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Die Gemeinde kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen. 

(3)  Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe 
für ihre Einstellung entfallen sind und der Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung und 
Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. 

 

§ 11 Grundstücksbenutzung 

(1)  Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von 
Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen 
Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung 
angeschlossen sind, die vom Anschlussnehmer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der 
Wasserversorgung genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst 
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wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den 
Anschlussnehmer mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2)  Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der 
beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3)  Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Gemeinde 
zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des Grundstücks, so hat 
der Anschlussnehmer die Kosten zu tragen. 

(4)  Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der 
Einrichtungen zu gestatten oder sie auf Verlangen der Gemeinde noch fünf Jahre unentgeltlich 
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie 
für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und 
Verkehrsflächen bestimmt sind. 

 

§ 12 Zutrittsrecht 

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde, 
im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg und des § 99 der 
Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen 
zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung 
sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Satzung insbesondere zur Ablesung, zum 
Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für die 
Gebührenbemessung erforderlich ist. 

 

II. Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers, Messeinrichtungen 

 

§ 13 Anschlussantrag 

Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Änderung des 
Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer unter Benutzung eines bei der Gemeinde 
erhältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere 
folgende Unterlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem 
Antrag selbst ergeben: 

1. ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des Anschlussnehmers 
(Wasserverbrauchsanlage); 

2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserverbrauchsanlage 
eingerichtet oder geändert werden soll; 

3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (zum Beispiel von Gewerbebetrieben 
usw.), für die auf dem Grundstück Wasser verwendet werden soll, sowie die Angabe des 
geschätzten Wasserbedarfs; 

4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage; 

5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der mit dem Bau und 
Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten.  
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§ 14 Haus- und Grundstücksanschlüsse 

(1)  Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des 
Anschlussnehmers. Er beginnt an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich von der Gemeinde 
hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Mit diesen Arbeiten kann 
nach Genehmigung durch die Gemeinde auch ein befähigter Dritter beauftragt werden. 

(2)  Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum der 
Gemeinde. Soweit sie in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verlaufen 
(Grundstücksanschlüsse); sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage. 

(3)  Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung 
des Anschlussnehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde 
bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks 
notwendigen Hausanschlüsse bereit. 

(4)  Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüsse sowie 
vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch 
Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 37) neu gebildet 
werden. 

(5)  Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich sein; 
sie sind vor Beschädigung zu schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine 
Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede 
Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Leitungen sowie 
sonstige Störungen sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Werden Grundstücke neu- bzw. umgenutzt sind die tatsächlichen Kosten von dem 
Grundstückseigentürmer zu tragen. 

 

§ 15 Kostenerstattung 

(1)  Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten: 

1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt auch für die erstmalige Herstellung des Teiles des 
Hausanschlusses (Grundstücksanschluss), welcher in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen 
verläuft (§ 14 Abs. 2). 

2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). Zu diesen Kosten 
gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten Zustands auf den durch 
die Arbeiten beanspruchten Flächen. 

(2)  Zweigt eine Hausanschlussleitung von der Anschlusstrommel im Hydrantenschacht ab 
(württ. Schachthydrantensystem), so wird der Teil der Anschlussleitung, der neben der 
Versorgungsleitung verlegt ist, bei der Berechnung der Kosten nach Abs. 1 unberücksichtigt 
gelassen. Die Kosten für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und 
Beseitigung dieser Teilstrecke trägt die Gemeinde. 

(3)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, 
im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig.  
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(4)  Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die Teile 
der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit 
Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner 
ersatzpflichtig. 

 

§ 16 Private Anschlussleitungen 

(1)  Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu unterhalten, zu ändern und 
zu erneuern. Die insoweit anfallenden Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen. 

(2)  Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
Bestimmungen der DIN 1988 und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde, und 
verzichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, so ist die 
Anschlussleitung auf sein Verlangen von der Gemeinde zu übernehmen. Dies gilt nicht für 
Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

(3)  Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an privaten 
Grundstücksanschlüssen sind der Gemeinde vom Anschlussnehmer mindestens 14 Tage 
vorher anzuzeigen. 

 

§ 17 Anlage des Anschlussnehmers 

(1)  Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage 
hinter dem Hausanschluss − mit Ausnahme der Messeinrichtungen der Gemeinde − ist der 
Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile einem Dritten vermietet 
oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(2)  Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie nach den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage 
und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Gemeinde oder ein von der Gemeinde 
zugelassenes Installationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung 
der Arbeiten zu überwachen. 

(3)  Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden. 
Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage des Anschlussnehmers gehören, unter 
Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die 
dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Gemeinde zu 
veranlassen. 

(4)  Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer 
Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

  



Seite 10 / Nummer 21 Donnerstag, 27. Mai 2021Mitteilungsblatt Eisingen

§ 18 Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers 

(1)  Die Gemeinde oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Anschlussnehmers an 
das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. 

(2)  Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde über das Installationsunternehmen 
zu beantragen. 

 

§ 19 Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers 

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers vor und nach ihrer 
Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie hat den Anschlussnehmer auf erkannte 
Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

(2)  Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen 
erwarten lassen, so ist die Gemeinde berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu 
verweigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist sie dazu verpflichtet. 

(3)  Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anlage sowie durch deren 
Anschluss an das Verteilungsnetz übernimmt die Gemeinde keine Haftung für die 
Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel festgestellt 
hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. 

 

§ 20 Technische Anschlussbedingungen 

Die Gemeinde ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausanschluss und 
andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen 
der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Erfordernisse 
des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen 
kann von der vorherigen Zustimmung der Gemeinde abhängig gemacht werden. Die 
Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie 
Versorgung gefährden würde. 

 

§ 21 Messung 

(1)  Die Gemeinde stellt die verbrauchte Wassermenge durch Messeinrichtungen 
(Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. Bei öffentlichen 
Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder geschätzt 
werden, wenn die Kosten der Messung nicht im Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 

(2)  Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung der 
verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie 
Anbringungsort der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, 
Unterhaltung und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe der Gemeinde. Sie hat den 
Anschlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen zu wahren. Sie ist 
verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn 
dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist; der Anschlussnehmer 
ist verpflichtet, die Kosten zu tragen. 
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(3)  Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der 
Messeinrichtungen, soweit ihn daran ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, 
Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen. 
Er ist verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost 
zu schützen. 

 

(4)  Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung ist dem Wasserabnehmer 
gestattet. Alle den Zwischenzähler betreffenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Die 
Gemeinde ist nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers der 
Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen. 

 

§ 22 Nachprüfung von Messeinrichtungen 

(1)  Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle nach § 39 des Mess- und Eichgesetzes 
verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat 
er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2)  Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur Last, falls die Abweichung die 
gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Wasserabnehmer. 

 

§ 23 Ablesung 

(1)  Die Messeinrichtungen sind nach Aufforderung der Gemeinde vom Anschlussnehmer 
selbst abzulesen. Die Ableseergebnisse sind in den von der Gemeinde hierfür übermittelten 
Vordruck einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an die Gemeinde zurückzusenden. 
Alternativ kann der Zählerstand elektronisch über die Internetseite der Gemeinde übermittelt 
werden. 

(2)  Geht der ausgefüllte Vordruck nicht innerhalb einer von der Gemeinde gesetzten, 
angemessenen Frist bei dieser ein, darf sie den Verbrauch auf der Grundlage der letzten 
Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. § 12 
bleibt davon unberührt. 

 

§ 24 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach seiner 
Wahl an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder 
Wasserzählerschrank anbringt, wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig lang 
sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

(2)  Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand 
und jederzeit zugänglich zu halten. 
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(3)  Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. 

 

III. Wasserversorgungsbeitrag 

 

§ 25 Erhebungsgrundsatz 

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, Herstellung 
und den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen einen 
Wasserversorgungsbeitrag. 

 

§ 26 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. 
Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 
ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 

(2)  Wird ein Grundstück an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

 

§ 27 Beitragsschuldner 

(1)  Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
Eigentümer des Grundstücks ist. 

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(3)  Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehrerer 
Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 

 

§ 28 Beitragsmaßstab 

Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch 
Vervielfachung der Grundstücksfläche (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das Ergebnis 
wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden. 
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§ 29 Grundstücksfläche 

(1)  Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der 
zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht 
oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 50 Metern von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind 
Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die 
hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung 
zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen.  

(2)  Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 

 

§ 30 Nutzungsfaktor 

(1)  Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 29) mit einem 
Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00, 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25, 

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50, 

4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75, 

5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00. 

(2)  Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird 
ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrundegelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder 
Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht 
oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. 
überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 
31 bis 34 finden keine Anwendung. 

 

§ 31 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschosszahl festsetzt 

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde 
zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der Landesbauordnung (LBO) in der im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die 
höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 
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§ 32 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl festsetzt 

(1)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden. 

(2)  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige 
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse 
durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch [3,5]; das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

§ 33 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Höhe der baulichen Anlagen festsetzt 

(1)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf 
die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit 
der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 
baulichen Anlage geteilt durch 

1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf 
die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(3)  Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
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(4)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl 
sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so 
ist die Traufhöhe [alternativ: Firsthöhe] gemäß Abs. 2 [alternativ: Abs. 1] und 3 in eine 
Geschosszahl umzurechnen. 

 

§ 34 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfestsetzung 
im Sinne der §§ 31 bis 33 bestehen 

(1)  Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der 
Bebauungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend: 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 

(2)  Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend: 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der 
genehmigten Geschosse. 

(3)  Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 37) 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit 
unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 
maßgebend. 

(4)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S. der LBO gilt als Geschosszahl 
die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

§ 35 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden 
weitere Beiträge erhoben, 

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl 
der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein 
zugelassen wird; 

2. soweit in den Fällen des § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse 
zugelassen wird; 

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld 
bisher nicht entstanden ist; 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden. 
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(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 

 

§ 36 Beitragssatz 

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m2) Nutzungsfläche (§ 28) 7,45 
Euro. 

 

§ 37 Entstehung der Beitragsschuld 

(1)  Die Beitragsschuld entsteht: 

1. in den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden kann; 

2.  in den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 
Genehmigung; 

3. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplans oder einer Satzung i.S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
BauGB; 

4. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist; 

5. in den Fällen des § 35 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist; 

6. in den Fällen des § 35 Abs. 2, mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, 
insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß § 34 
Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen 
Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen, jedoch frühestens mit der Anzeige einer 
Nutzungsänderung gemäß § 49 Abs. 3. 

(2)  Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentlichen 
Wasserversorgungsanlagen hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht 
angeschlossen worden sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, 
frühestens mit dessen Genehmigung. 

(3)  Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über bestehende Hausanschlüsse) stehen dem 
unmittelbaren Anschluss an öffentliche Wasserversorgungsanlagen gleich. 

 

§ 38 Fälligkeit 

Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
fällig. 
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§ 39 Ablösung 

(1)  Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem 
Beitragsschuldner die Ablösung des Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren. 

(2)  Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

IV. Benutzungsgebühren 

 

§ 40 Erhebungsgrundsatz 

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen Grund- 
und Verbrauchsgebühren. 

 

§ 41 Gebührenschuldner 

(1)  Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. Beim Wechsel des 
Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden 
Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. 

(2)  In den Fällen des § 43 Abs. 3 ist Gebührenschuldner der Wasserabnehmer. 

(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 42 Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt 
bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 

 

Zählergröße Zählergebühr / Monat  
Qn   2,5; Q3 =     4,0 
Haushaltszähler 

1,06 € 

Qn   6,0; Q3 =   10,0 1,12 € 
Qn 60,0; Q3 = 100,0 13,30 € 

 

Zusätzlich wird für jeden Zähler eine Grundgebühr von 4,54 Euro pro Monat erhoben. 

Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern entfallen Zähler- und 
Grundgebühr. 

(2)  Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 

(3)  Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, 
betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht vom Anschlussnehmer zu 
vertretenden Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der 
Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr berechnet. 



Seite 18 / Nummer 21 Donnerstag, 27. Mai 2021Mitteilungsblatt Eisingen

§ 43 Verbrauchsgebühren 

(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,97 Euro. 

(2)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 
beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 2,97 Euro. 

(3)  Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, beträgt 
die Gebühr (einschließlich Grundgebühr gemäß § 42 und Umsatzsteuer gemäß § 53) pro 
Kubikmeter 2,97 Euro. 

 

§ 44 Gemessene Wassermenge 

(1)  Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als 
Gebührenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa durch schadhafte Rohre, 
offenstehende Zapfstellen oder Rohrbrüche hinter dem Wasserzähler) verlorengegangen ist. 

(2)  Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über die nach der Eichordnung 
zulässigen Verkehrsfehlergrenzen hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen geblieben, 
so schätzt die Gemeinde den Wasserverbrauch gemäß § 162 Abgabenordnung. 

 

§ 45 Verbrauchsgebühr bei Bauten 

(1)  Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Wasser nicht durch einen 
Wasserzähler festgestellt, wird eine pauschale Verbrauchsgebühr erhoben. 

(2)  Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler Wasserverbrauch: 

1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden werden je 100 Kubikmeter 
umbautem Raum 5 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Gebäude 
mit weniger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebührenfrei. Bei Fertigbauweise 
werden der Ermittlung des umbauten Raumes nur die Keller- und Untergeschosse zugrunde 
gelegt. 

2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, werden je angefangene 10 
Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk 5 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde 
gelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei. 

 

§ 46 Entstehung der Gebührenschuld 

(1)  In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr 
mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor 
Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des 
Benutzungsverhältnisses. 

(2)  In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Anschlussnehmer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den 
neuen Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3)  In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der 
Baumaßnahme, spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21. 
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(4)  In den Fällen des § 45 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten. 

(5)  In den Fällen des § 43 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme. 

(6)  Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V. mit § 27 KAG). 

 

§ 47 Vorauszahlungen 

(1)  Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des 
Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, 
entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalendervierteljahres. 

(2)  Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und der 
Grundgebühr (§ 42) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden 
die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebührensatzes 
und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 

(3)  Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die 
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4)  In den Fällen des § 43 Abs. 2 und 3 sowie des § 45 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

§ 48 Fälligkeit 

(1)  Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt 
dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die 
Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen. 

(2)  Die Vorauszahlungen gemäß § 47 werden mit Ende des Kalendervierteljahres zur Zahlung 
fällig. 

(3)  In den Fällen des § 43 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig. 

 

V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung 

 

§ 49 Anzeigepflichten 

(1)  Binnen eines Monats sind der Gemeinde anzuzeigen: 

1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung 
angeschlossenen Grundstücks; entsprechendes gilt beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs- 
und Teileigentum; 

2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchseinrichtungen, soweit sich dadurch die Größen für die Gebührenbemessung 
ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 
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(2)  Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 der 
Anschlussnehmer. 

(3)  Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Gemeinde mitzuteilen, wenn die 
Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und 
§ 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder 
als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen oder 
auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 

(4)  Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum 
Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen. 

 

§ 50 Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung anschließt, 

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung 
entnimmt, 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung der Gemeinde 
weiterleitet, 

4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich der 
Gemeinde mitteilt, 

5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung, anderer 
gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen sowie der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, 

6. entgegen § 17 Abs. 4 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt, dass Störungen 
anderer Anschlussnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde bzw. 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers eintreten. 

(2)  Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Mitteilungspflichten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs. 1 bis 3 dieser 
Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

§ 51 Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1)  Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus dem 
Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Wasserabnehmers, es 
sei denn, dass der Schaden von der Gemeinde oder einem ihrer Bediensteten oder einem 
Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist; 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde oder eines ihrer Bediensteten oder eines 
Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist;  
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3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Organs der Gemeinde verursacht worden ist. § 
831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von 
Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2)  Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwenden, die diese gegen ein 
drittes Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die 
Gemeinde ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 
erforderlich ist. 

(3)  Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 

(4)  Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzuleiten 
(§ 8 Abs. 1) und erleidet dieser durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch 
Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet die Gemeinde dem Dritten 
gegenüber in demselben Umfang wie dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhältnis. 

(5)  Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im 
Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter 
Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den 
Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Gemeinde weist den Anschlussnehmer darauf bei 
Begründung des Benutzungsverhältnisses besonders hin. 

(6)  Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich der Gemeinde oder, wenn dieses 
feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschlussnehmer das 
gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten 
aufzuerlegen. 

 

§ 52 Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern 

(1)  Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden, die insbesondere infolge 
einer unsachgemäßen Benutzung oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderlaufenden 
Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur Wasserversorgung entstehen. Der 
Anschlussnehmer haftet für Schäden, die auf den mangelhaften Zustand seiner Anlage (§ 17) 
zurückzuführen sind. 

(2)  Der Haftende hat die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren 
Verbrauchsanlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als Gesamtschuldner. 
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VI. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 53 Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersätzen und 
sonstigen Einnahmen (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den 
Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 
festgelegten Höhe. 

 

§54 Inkrafttreten 

(1)  Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabeschuld gegolten haben. 

(2)  Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Wasserabgabesatzung vom 17.12.1997 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft. 

 

 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Eisingen, 19.05.2021 
 
 
 
Thomas Karst 
Bürgermeister 
 
 

Eisingen, 19.05.2021 

Thomas Karst 
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Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung – AbwS) 

der Gemeinde Eisingen 

 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Eisingen am 19.05.2021 folgende Satzung beschlossen: 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 

(1)  Die Gemeinde Eisingen betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen 
Abwassers als eine öffentliche Einrichtung. Voraussetzung für die Beseitigung ist, dass das 
Abwasser über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentliche Abwasseranlage 
gelangt oder zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht (angeliefert) wird. 

(2)  Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen 
lassen. 

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1)  Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit 
zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser 
(Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, 
Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

(2)  Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene 
Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. 
Öffentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Anlagen zur 
Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen Abwasseranlagen 
entlastet werden, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, 
Retentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und Versickerungs- und 
Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u.a. Mulden- und Rigolensysteme, 
Sickermulden/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der Grundstücksentwässerungsanlage 
sind sowie offene und geschlossene Gräben, soweit sie von der Gemeinde zur öffentlichen 
Abwasserbeseitigung benutzt werden. Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch für 
die Abwasserbeseitigung hergestellte künstliche Gewässer gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 KAG 
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sowie der Teil der Hausanschlussleitung, der im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen verläuft (Grundstücksanschluss). 

(3)  Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, 
Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage 
dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich 
verlegt sind und das Abwasser dem Grundstücksanschluss zuführen (Grundleitungen), 
Prüfschächte sowie Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwässerung und Versickerungs- 
und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser, soweit sie sich auf privaten 
Grundstücksflächen befinden. 

(4)  Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßige Ableitungen in den 
öffentlichen Kanal. Drosseleinrichtungen dienen der vergleichmäßigten und reduzierten 
(gedrosselten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie sind so auszulegen, dass 
eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen (zum Beispiel Starkregen) erfolgt. 

 

II. Anschluss und Benutzung 

 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

(1)  Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer 
Bestimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen 
Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken 
anfallende Abwasser der Gemeinde im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu 
überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des 
Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 

(2)  Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung 
eines Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 

(3)  Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen 
Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage erst 
nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs 
Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 

(4)  Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der 
öffentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen 
Wohls geboten ist. 

 

§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

(1)  Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öffentliche Abwasseranlage 
technisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die 
öffentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde verlangen oder gestatten, 
dass das Grundstück an eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird. 

(2)  Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht hergestellt, 
kann die Gemeinde den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage 
gestatten oder verlangen. 

  



Donnerstag, 27. Mai 2021 Nummer 21 / Seite 25Mitteilungsblatt Eisingen

§ 5 Befreiungen 

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche 
Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 
46 Abs. 5 Satz 1 WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange 
zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines die öffentlichen Belange 
überwiegenden privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht 
zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 

 

§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 

(1)  Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die 
Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, die öffentlichen 
Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren 
oder gefährden können oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen 
oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 

(2)  Insbesondere sind ausgeschlossen: 

1. Stoffe − auch im zerkleinerten Zustand −, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in den 
öffentlichen Abwasseranlagen führen können (zum Beispiel Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, 
Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, Haut- und 
Lederabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstände); 

2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (zum Beispiel Benzin, Heizöl, 
Karbid, Phenole, Öle und Fette, Öl-/ Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von 
Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus Schlachtungen, mit 
Krankheitskeimen behaftete oder radioaktive Stoffe) sowie Arzneimittel; 

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; 

4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure Konzentrate, 
Krautwasser); 

5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; 

6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; 

7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs A. 
1 des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. – DWA –, Theodor-Heuss-Allee 
17, 53773 Hennef) liegen. 

(3)  Die Gemeinde kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 einzuhaltenden Anforderungen 
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen erforderlich ist. 

(4)  Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 und 
2 zulassen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im 
Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller eventuell entstehende 
Mehrkosten übernimmt. 
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§ 7 Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarungen 

(1)  Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser von der öffentlichen Abwasserbeseitigung 
ausschließen, 

 

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick auf den Anfallort oder wegen 
der Art oder Menge des Abwassers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde; 

b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik nicht mit häuslichen 
Abwässern gesammelt, fortgeleitet oder behandelt werden kann. 

(2)  Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss und die Benutzung gestatten, 
wenn der Grundstückseigentümer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen angemessene 
Sicherheit leistet. 

(3)  Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, bedarf dies der 
Zustimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 

 

§ 8 Einleitungsbeschränkungen 

(1)  Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser von einer Vorbehandlung 
oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies 
insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige 
öffentliche Belange erfordert. 

(2)  Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an eine 
öffentliche Kläranlage angeschlossen sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet 
werden. 

(3)  Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, und von 
sonstigem Wasser bedarf der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde. 

 

§ 9 Eigenkontrolle 

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kosten des Verpflichteten (nach § 3 Absätze 1 
und 2) Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und der Beschaffenheit der 
Abwässer sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die 
Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem 
Grundstück angebracht, betrieben und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. 

(2)  Die Gemeinde kann auch verlangen, dass eine Person bestimmt wird, die für die 
Bedienung der Anlage und für die Führung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das 
Betriebstagebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten Eintragung oder des 
letzten Beleges angerechnet, aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. 

 

§ 10 Abwasseruntersuchungen 

(1)  Die Gemeinde kann beim Verpflichteten Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie 
bestimmt, in welchen Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen sie zu entnehmen 
sind und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 entsprechend. 
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(2)  Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der 
Verpflichtete diese unverzüglich zu beseitigen. 

 

§ 11 Grundstücksbenutzung 

Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 93 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch die Gemeinde verpflichtet werden, für Zwecke der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab- 
und Fortleitung von Abwasser über ihre Grundstücke zu dulden. Die Grundstückseigentümer 
haben insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlussleitung zu ihren 
Grundstücken zu dulden. 

 

III. Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen 

 

§ 12 Grundstücksanschlüsse 

(1)  Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich von der Gemeinde hergestellt, 
unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt mit diesen Arbeiten kann nach 
Genehmigung durch Gemeinde auch ein befähigter Dritter beauftragt werden. 

(2)  Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung werden nach 
Anhörung des Grundstückseigentümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen 
von der Gemeinde bestimmt.  

(3)  Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen 
wird, erhält einen Grundstücksanschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren entwässert, 
gelten die beiden Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Gemeinde kann mehr als 
einen Grundstücksanschluss herstellen, soweit sie es für technisch notwendig hält. In 
besonders begründeten Fällen (zum Beispiel Sammelgaragen, Reihenhäuser) kann die 
Gemeinde den Anschluss mehrerer Grundstücke über einen gemeinsamen 
Grundstücksanschluss vorschreiben oder auf Antrag zulassen. 

(4) Der Gemeinde sind vom Grundstückeigentümer die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, 
Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der Grundstücksanschlüsse zu erstatten. 

 

§ 13 Sonstige Anschlüsse 

(1)  Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentümers weitere 
Grundstücksanschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als 
weitere Grundstücksanschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen 
der Beitragsschuld (§ 34) neu gebildet werden. 

(2)  Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
in Absatz 1 genannten Grundstücksanschlüsse hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde 
zu erstatten. 

(3)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des 
Grundstücksanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der 
Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids 
fällig. 
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§ 14 Private Grundstücksanschlüsse 

(1)  Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstückseigentümer auf eigene Kosten zu 
unterhalten, zu ändern, zu erneuern und zu beseitigen. 

(2)  Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der 
Gemeinde und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf seine Rechte an der 
Leitung, so ist der Grundstücksanschluss auf sein Verlangen von der Gemeinde zu 
übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB). 

(3)  Unterhaltungs-, Änderungs-, Erneuerungs- und Beseitigungsarbeiten an privaten 
Grundstücksanschlüssen (Abs. 1) sind der Gemeinde vom Grundstückseigentümer 
mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

§ 15 Genehmigungen 

(1)  Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen 

a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie deren 
Änderung; 

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung. Bei 
vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder 
befristet ausgesprochen. 

(2)  Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z.B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 

(3)  Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und Menge der anfallenden 
Abwässer, die vorgesehene Behandlung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen 
ersichtlich sein. Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

− Lageplan im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück bestehender 
Gebäude, der Straße, der Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem 
Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhandenen weiteren 
Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben, usw.; 

− Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließenden 
Gebäude im Maßstab 1:100 mit Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, der 
Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter Angabe des Materials, der lichten 
Weite und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse; 

− Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der Richtung der 
Hauptleitungen (mit Angabe der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der 
Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage und des Straßenkanals, 
bezogen auf Normalnull). 

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßenkanals, Lage 
der Anschlussstelle und Höhenfestpunkte) sind bei der Gemeinde einzuholen. Dort sind auch 
Formulare für die Entwässerungsanträge erhältlich. 
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§ 16 Regeln der Technik 

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind 
insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch 
öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
kann abgewichen werden, wenn den Anforderungen auf andere Weise ebenso wirksam 
entsprochen wird. 

 

§ 17 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 

(1)  Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer auf seine 
Kosten herzustellen, zu unterhalten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich zu 
reinigen. 

(2)  Die Gemeinde kann, zusammen mit dem Grundstücksanschluss, einen Teil der 
Grundstücksentwässerungsanlage, vom Grundstücksanschluss bis einschließlich des 
Prüfschachts, herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat der 
Grundstückseigentümer zu tragen. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3)  Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr (Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an die 
öffentliche Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene 
(§ 20) wasserdicht ausgeführt sein. 

(4)  Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage − auch vorübergehend − außer Betrieb 
gesetzt, so kann die Gemeinde den Grundstücksanschluss verschließen oder beseitigen. Die 
Kosten trägt der Grundstückseigentümer. § 13 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Gemeinde kann 
die in Satz 1 genannten Maßnahmen auf den Grundstückseigentümer übertragen. 

 

§ 18 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte 

(1)  Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie Öle 
oder Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung 
dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlammfängen) 
einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit den 
dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen 
Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei 
schuldhafter Säumnis ist er der Gemeinde gegenüber schadensersatzpflichtig. Für die 
Beseitigung/Verwertung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften über die 
Abfallentsorgung. 

(2)  Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer im Einzelfall den Einbau und den Betrieb 
einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwendig 
ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die an Abwasserdruckleitungen 
angeschlossen werden. § 16 bleibt unberührt. 

(3)  Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergleichen sowie 
Handtuchspender mit Spülvorrichtung dürfen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen 
angeschlossen werden. 
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§ 19 Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen 

Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich außer Betrieb 
zu setzen, sobald das Grundstück über eine Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage 
angeschlossen ist. Die Kosten für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer selbst. 

 

§ 20 Sicherung gegen Rückstau 

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, insbesondere 
Toiletten mit Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als 
die Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung 
(Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten gegen 
Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer für rückstaufreien 
Abfluss des Abwassers zu sorgen. 

 

§ 21 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht, 
Indirekteinleiterkataster 

(1)  Vor der Abnahme durch die Gemeinde darf die Grundstücksentwässerungsanlage nicht in 
Betrieb genommen werden. Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den 
Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführenden Unternehmer nicht von 
ihrer Verantwortlichkeit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten. 

(2)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Die 
Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) sind verpflichtet, die 
Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers 
notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Von der Gemeinde beauftragte Personen dürfen Grundstücke zur 
Überwachung der Einhaltung der satzungsrechtlichen Vorschriften und der Erfüllung danach 
auferlegter Verpflichtungen betreten. 

(3)  Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat 
sie der Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen. 

(4)  Die Gemeinde ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung 
des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge 
ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirksamkeit, 
Betrieb oder Unterhaltung oder auf das Gewässer zu erwarten ist, in einem so genannten 
Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird beim Abwasserverband Kämpfelbachtal 
geführt und auf Verlangen der Wasserbehörde übermittelt. Die Verantwortlichen dieser 
Betriebe sind verpflichtet, der Gemeinde Eisingen, auf deren Anforderung hin die für die 
Erstellung des Indirekteinleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen. Dabei handelt es 
sich um folgende Angaben: Namen des Betriebs und der Verantwortlichen, Art und Umfang 
der Produktion, eingeleitete Abwassermenge, Art der Abwasservorbehandlungsanlage sowie 
der wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe. Hierzu gehören insbesondere auch solche Stoffe, die 
in Anlage 5 und 7 der Oberflächengewässerverordnung genannt sind. Die Gemeinde wird 
dabei die Geheimhaltungspflicht von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange 
des Datenschutzes beachten 
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IV. Abwasserbeitrag 

 

§ 22 Erhebungsgrundsatz 

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands für die Anschaffung, Herstellung 
und den Ausbau der öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. Der 
Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen (§ 33) erhoben. 

§ 23 Gegenstand der Beitragspflicht 

(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche 
Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können. 
Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 
ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und 
nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 

(2)  Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich angeschlossen, so 
unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
erfüllt sind. 

 

§ 24 Beitragsschuldner 

(1)  Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, wer im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist. 

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle 
des Eigentümers beitragspflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(3)  Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehrerer 
Personen zur gesamten Hand, ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig. 

 

§ 25 Beitragsmaßstab 

Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch 
Vervielfachung der Grundstücksfläche (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor (§ 27); das Ergebnis 
wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende 
volle Zahl abgerundet werden. 

 

§ 26 Grundstücksfläche 

(1)  Als Grundstücksfläche gilt: 

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der 
zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 
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2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht 
oder die erforderliche Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 50 Metern von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind 
Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die 
hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage 
herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung 
zählen auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen.  

(2)  Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt. 

 

§ 27 Nutzungsfaktor 

(1)  Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 26) mit einem 
Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen beträgt: 

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00, 

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25, 

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50, 

4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75, 

5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00. 

(2)  Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist oder bei denen die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird 
ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder 
Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht 
oder nur zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. 
überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 
28 bis 31 finden keine Anwendung. 

 

§ 28 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschosszahl festsetzt 

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde 
zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der Landesbauordnung (LBO) in der im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die 
höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend. 

 

§ 29 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl festsetzt 

(1)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so 
gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden.  
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(2)  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige 
Baumasse genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse 
durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch [3,5]; das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Höhe der baulichen Anlagen festsetzt 

(1)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 
festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und  

2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete. 

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der 
Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen Außenwand mit 
der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 
baulichen Anlage geteilt durch 

1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), 
allgemeine Wohngebiete (WA), Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), 
Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete. 

Das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(3)  Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher 
Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

(4)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl 
sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so 
ist die Traufhöhe [alternativ: Firsthöhe] gemäß Abs. 2 [alternativ: Abs. 1] und 3 in eine 
Geschosszahl umzurechnen. 

  



Seite 34 / Nummer 21 Donnerstag, 27. Mai 2021Mitteilungsblatt Eisingen

§ 31 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Planfestsetzung 
im Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen 

(1)  Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der 
Bebauungsplan keine Festsetzungen nach den §§ 28 bis 30 enthält, ist maßgebend: 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse, 

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der 
näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse. 

(2)  Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend: 

 

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der 
genehmigten Geschosse. 

(3)  Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 34) 
geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit 
unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 
maßgebend. 

(4)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S. der LBO gilt als Geschosszahl 
die Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschosszahl. Das 
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

§ 32 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht 

(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden 
weitere Beiträge erhoben, 

1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl 
der Vollgeschosse überschritten oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein 
zugelassen wird; 

2. soweit in den Fällen des § 31 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse 
zugelassen wird; 

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld 
bisher nicht entstanden ist; 

4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits 
entstanden ist, neu gebildet werden. 

(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung entfallen. 
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§ 33 Beitragssatz 

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus: 

 
Teilbeträgen      je m² Nutzungsfläche (§ 25) 
 
1. für den öffentlichen Abwasserkanal  3,15 € 
 
2. für den mechanischen Teil und für  
den biologischen Teil des KIärwerks   2,75 € 

 

§ 34 Entstehung der Beitragsschuld 

(1)  Die Beitragsschuld entsteht: 

1. in den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstück an den öffentlichen Kanal 
angeschlossen werden kann; 

2. in den Fällen des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 
Genehmigung; 

3. in den Fällen des § 33 Nr. 2 bis 3, sobald die Teile der Abwasseranlagen für das Grundstück 
genutzt werden können; 

4. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem 
Inkrafttreten des Bebauungsplans oder einer Satzung i.S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 
BauGB; 

5. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist; 

6. in den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch 
eingetragen ist; 

7. in den Fällen des § 32 Abs. 2 mit dem Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Teilflächenabgrenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, 
insbesondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gemäß § 34 
Abs. 4 Satz 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen 
Anschlusses von abgegrenzten Teilflächen jedoch frühestens mit der Anzeige einer 
Nutzungsänderung gemäß § 46 Abs. 7. 

(2)  Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öffentlichen Abwasseranlagen 
hätten angeschlossen werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht 
die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit dessen Genehmigung. 

(3)  Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend. 

 

§ 35 Vorauszahlungen, Fälligkeit 

Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen werden jeweils einen Monat nach 
Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 
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§ 36 Ablösung 

(1)  Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem 
Beitragsschuldner die Ablösung des Abwasserbeitrags (Teilbeitrags) vereinbaren. 

(2)  Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden 
Beitragsschuld (Teilbeitragsschuld); die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung. 

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

V. Abwassergebühren 

 

§ 37 Erhebungsgrundsatz 

(1)  Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen 
Abwassergebühren. 

2)  Für die Bereitstellung eines Zwischenzählers gemäß § 41 Abs. 2 wird eine Zählergebühr 
gemäß § 42a erhoben. 

 

§ 38 Gebührenmaßstab 

(1)  Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den Grundstücken anfallende 
Schmutzwassermenge (Schmutzwassergebühr, § 40) und für die anfallende 
Niederschlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr, § 40a) erhoben. 

(2)  Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach der 
eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. Wassermenge. 

(3)  Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht, bemisst sich 
die Abwassergebühr nach der Menge des angelieferten Abwassers. 

 

§ 39 Gebührenschuldner 

(1)  Schuldner der Abwassergebühr (§ 37 Abs. 1) und der Zählergebühr (§ 37 Abs. 2) ist der 
Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers 
Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit 
Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner 
über. 

(2)  Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 38 Absatz 3 ist derjenige, der das Abwasser 
anliefert. 

(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
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§ 40 Bemessung der Schmutzwassergebühr 

Bemessung der Schmutzwassergebühr 

(1)  In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 42 Abs. 1 Satz 1) gilt im Sinne von § 37 Abs. 
1 als angefallene Schmutzwassermenge: 

1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wassermenge;  

2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommene 
Wassermenge; 

3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als 
Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird (Zisternen). 

(2)  Der Nachweis der angefallenen Schmutzwassermenge bei sonstigen Einleitungen (§ 8 
Abs. 3), bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von 
Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) soll durch Messung eines besonderen 
Wasserzählers (Zwischenzählers) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vorschriften 
entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des Grundstückseigentümers von der 
Gemeinde eingebaut, unterhalten und entfernt; sie stehen im Eigentum der Gemeinde und 
werden von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der 
Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Eisingen finden entsprechende Anwendung. 

(3)  Solange der Gebührenschuldner bei Einleitungen nach Abs. 1 Nr. 3 keinen Antrag nach 
Abs. 2 stellt, wird als angefallene Abwassermenge eine Pauschalmenge von 10 m³ je Jahr 
und Person zugrunde gelegt. Dabei werden alle polizeilich gemeldeten Personen 
berücksichtigt, die sich zum Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenschuld (§ 42) auf dem 
Grundstück aufhalten. 

 

§ 40a Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

(1)  Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr (§ 38 Abs. 1) sind die 
bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen des an die öffentliche Abwasserbeseitigung 
angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder mittelbar 
den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung ist 
der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger Entstehung der 
Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses. 

(2)  Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipliziert, der unter Berücksichtigung 
des Grades der Wasserdurchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen 
Versiegelungsarten wie folgt festgesetzt wird: 

a) vollständig versiegelte Flächen, z.B. Dachflächen, Asphalt, Beton, Bitumen: 0,9; 

b) stark versiegelte Flächen, z.B. Pflaster, Platten, Verbundsteine, Rasenfugenpflaster: 0,6; 

c) wenig versiegelte Flächen, z.B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine, 
Porenpflaster, Gründächer: 0,3. 

Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach 
Buchstaben a) bis c), die der vorliegenden Versiegelung in Abhängigkeit vom 
Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. 
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(3)  Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde, ein Mulden-
Rigolensystem oder eine vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Notüberlauf 
den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden mit dem Faktor 10 v. H. 
berücksichtigt. 

(4)  Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
angeschlossen sind, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. Für 
Flächen, die an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind, gilt Folgendes: 

a) bei Regenwassernutzung, ausschließlich zur Gartenbewässerung, werden die Flächen um 
8 m2 je m3 Fassungsvolumen reduziert; 

b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden die Flächen um 15 m2 je m3 
Fassungsvolumen reduziert. Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die fest installiert und mit 
dem Boden verbunden sind. 

 

§ 41 Absetzungen 

(1)  Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet 
wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der 
Schmutzwassergebühr (§ 40) abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die Absetzung von 
Amts wegen. 

(2)  Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines 
besonderen Wasserzählers (Zwischenzähler) erbracht werden, der den eichrechtlichen 
Vorschriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des Grundstückseigentümers 
ausschließlich von der Gemeinde eingebaut, unterhalten und entfernt; sie stehen im Eigentum 
der Gemeinde und werden von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der 
Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Eisingen vom 19.05.2021 finden entsprechend 
Anwendung. 

(3)  Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen 
Zwischenzähler gemäß Absatz 2 erbracht, bleibt von der Absetzung eine Wassermenge von 
20 m³/Jahr ausgenommen. 

(4)  Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch einen 
Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen 
pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1 

1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr, 

2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr. 

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Absatz 3 von 
der Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten 
Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für das 
Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person, die sich dort während des 
Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 40 m³/Jahr für die erste 
Person und für jede weitere Person mindestens 35 m³/Jahr betragen. Der 
Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich 
die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. 

(5)  Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zu stellen.  
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§ 42 Höhe der Abwassergebühren 

(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser: 1,67 Euro. 

(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² versiegelte Fläche: 0,41 Euro. 

(3)  Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Abwasser oder Wasser: 
1,67 Euro. 

(4)  Die Abwassergebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird (§ 38 Abs. 3), beträgt je m³ Abwasser: 

a) bei Abwasser aus Kleinkläranlagen: 1,67 Euro; 

b) bei Abwasser aus geschlossenen Gruben: 1,67 Euro; 

c) soweit Abwasser keiner Anlage nach a) oder b) zuzuordnen ist: 1,67 Euro. 

(5)  Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des § 40a während 
des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht 
besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt. 

 

§ 42a Zählergebühr 

(1)  Die Zählergebühr gemäß § 37 Abs. 2 beträgt 1,47 Euro/Monat. 

(2)  Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in dem der Zwischenzähler erstmals 
eingebaut oder endgültig ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet. 

 

§ 43 Entstehung der Gebührenschuld 

(1)  In den Fällen des § 38 Abs. 1 und § 42a Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein 
Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein 
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld 
mit Ende des Benutzungsverhältnisses. Die Zählergebühr gemäß § 42a wird für jeden 
angefangenen Kalendermonat, in dem auf dem Grundstück ein Zwischenzähler vorhanden ist, 
erhoben. 

(2)  In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen 
Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den 
neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3)  In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung 
mit Beendigung der Einleitung, im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes. 

(4)  In den Fällen des § 38 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des 
Abwassers. 

(5)  Die Gebührenschuld gemäß § 38 Abs. 1 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i.V. mit § 27 KAG). 
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§ 44 Vorauszahlungen 

(1)  Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des 
Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, 
entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalendervierteljahres. 

(2)  Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten Jahreswasserverbrauchs 
bzw. ein Viertel der zuletzt festgestellten versiegelten Grundstücksfläche sowie ein Viertel der 
Jahreszählergebühr (§ 42a) zugrunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht 
wird der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch geschätzt. 

(3)  Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die 
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4)  In den Fällen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

§ 45 Fälligkeit 

(1)  Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet worden, gilt dies 
nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die 
Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen. 

(2)  Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden mit Ende des Kalendervierteljahres zur Zahlung 
fällig. 

 

VI. Anzeigepflichten, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 

 

§ 46 Anzeigepflichten 

(1)  Binnen eines Monats sind der Gemeinde der Erwerb oder die Veräußerung eines an die 
öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks anzuzeigen. Entsprechendes 
gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen baulichen Nutzungsrecht. 
Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und der Erwerber. 

(2)  Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraumes hat der 
Gebührenschuldner der Gemeinde anzuzeigen: 

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversorgungsanlage; 

b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Niederschlagswasser 
(§ 40 Abs. 1 Nr. 3); 

c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigung (§ 8 Abs. 3). 

(3)  Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des Grundstücks an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung hat der Gebührenschuldner die Lage und Größe der 
Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen Abwasseranlagen 
zugeführt wird (§ 40a Abs. 1), der Gemeinde in prüffähiger Form mitzuteilen.  
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Kommt der Gebührenschuldner seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die 
Berechnungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr von der Gemeinde geschätzt. 

(4)  Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 oder 1:1000 mit Eintrag der 
Flurstücks-Nummer. Die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstücksflächen sind unter Angabe der in § 40a Abs. 2 aufgeführten Versiegelungsarten 
und der für die Berechnung der Flächen notwendigen Maße rot zu kennzeichnen. Die 
Gemeinde stellt auf Anforderung einen Anzeigevordruck zur Verfügung. 

(5)  Ändert sich die versiegelte, abflusswirksame Fläche, der Versiegelungsgrad oder die an 
Zisternen angeschlossene Fläche des Grundstücks, ist die Änderung innerhalb eines Monats 
der Gemeinde anzuzeigen. 

(6)  Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen: 

a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Abwassers; 

b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen oder 
damit zu rechnen ist. 

(7)  Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde mitzuteilen, wenn die 
Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und 
§ 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder 
als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen 
oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden. 

(8)  Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Betrieb 
gesetzt, hat der Grundstückeigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der 
Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann. 

(9)  Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Absatzes 1 der 
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis zum 
Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen. 

 

§ 47 Haftung der Gemeinde 

(1)  Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die die Gemeinde 
nicht zu vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten 
Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen wie Hochwasser, 
Starkregen oder Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht 
sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung 
oder auf Erlass von Beiträgen oder Gebühren entsteht in keinem Fall. 

(2)  Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 20) 
bleibt unberührt. 

(3)  Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Gemeinde nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit. 
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§ 48 Haftung der Grundstückseigentümer 

Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuldhaft verursachte Schäden, die 
infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden 
Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehen. Sie haben die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden. 

 

§ 49 Ordnungswidrigkeiten 

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde überlässt; 

2. entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer oder Stoffe 
in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die für einleitbares Abwasser vorgegebenen 
Richtwerte überschreitet; 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Speicherung in öffentliche 
Abwasseranlagen einleitet; 

4. entgegen § 8 Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Vorbehandlung in 
öffentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen 
sind; 

5. entgegen § 8 Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht 
unterliegt, ohne besondere Genehmigung der Gemeinde in öffentliche Abwasseranlagen 
einleitet; 

 

6. entgegen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich von der Gemeinde 
herstellen, unterhalten, erneuern, ändern, abtrennen oder beseitigen lässt; 

7. entgegen § 15 Abs. 1 ohne schriftliche Genehmigung der Gemeinde eine 
Grundstücksentwässerungsanlage herstellt, anschließt oder ändert oder eine öffentliche 
Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung ändert; 

8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 16 und des § 17 
Absätze 1 und 3 herstellt, unterhält oder betreibt; 

9. entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider nicht 
rechtzeitig vornimmt; 

10. entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und 
dergleichen oder Handtuchspender mit Spülvorrichtungen an seine 
Grundstücksentwässerungsanlage anschließt; 

11. entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor der Abnahme in Betrieb 
nimmt. 

(2)  Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig den Anzeigepflichten nach § 46 Absätze 1 bis 7 nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. 
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VII. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

§ 50 Inkrafttreten 

(1)  Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabeschuld gegolten haben. 

(2)  Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Abwassersatzung vom 17.12.1997 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft. 

 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Eisingen, 19.05.2021 
 
 
 
Thomas Karst 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Eisingen, 19.05.2021 

Thomas Karst 
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Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen 
Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Eisingen nach § 16 FwG 
 

(Feuerwehr-Entschädigungssatzung FwES) 
 

vom 19.05.2021 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der 
Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581) in Verbindung mit § 16 des 
Feuerwehrgesetzes (FwG) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 02.03.2010 
(GBl. S 333) hat der Gemeinderat der Gemeinde Eisingen am 19.05.2021 folgende 
Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr beschlossen: 
 
 
 
§ 1   Entschädigung für Einsätze 
 

(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für 
Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als 
Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt. 
Dieser beträgt für jede volle Stunde 13,00 €. 

 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Einsatzes von der Alarmierung bis 

zum Einsatzende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden auf halbe 
Stunden aufgerundet. 

 
(3) Bei Einsätzen, bei denen der Körper oder die Kleidung des Angehörigen der 

Gemeindefeuerwehr außergewöhnlich verschmutzt wird, erhöht sich der 
Durchschnittssatz um 2,00 € je zu entschädigende Stunde. 

 
(4) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen 

werden entstehende Verdienstausfälle und die notwendigen Auslagen in 
tatsächlicher Höhe als Aufwandsentschädigung ersetzt (§ 16 Abs. 4 FWG). 

 
 
 
§ 2   Entschädigung für Aus- und Fortbildungslehrgänge 
 

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen mit einer Dauer von bis 
zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag als 
Aufwandsentschädigung 
1. für Auslagen ein Durchschnittssatz von  

- 5,00 € pro Stunde für die ersten drei Stunden und 
- 2,50 € pro Stunde für je weitere fünf Stunden 
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2.  bei tatsächlich entstandenem Verdienstausfall ein Durchschnittssatz von 
13,00 €/Std., maximal 8 Std./Tag gewährt.  

3.  Für  folgende  Aus  und  Fortbildungen  erhalten  die  ehrenamtlich  tätigen 
Angehörigen  der  Gemeindefeuerwehr  eine  pauschale  Aufwands
entschädigung: 
 
  Grundausbildungslehrgang      120,00 € 
  Atemschutzlehrgang          60,00 € 
  Truppführerlehrgang          60,00 € 
  Maschinistenlehrgang          60,00 € 
  Sprechfunkerlehrgang          30,00 € 

 
(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des Aus und Fortbildungslehrganges vom 

Unterrichtsbeginn bis Unterrichtsende zugrunde zu legen. Angefangene Stunden 
werden auf halbe Stunden aufgerundet. 

 
(3)  Bei  Aus  und  Fortbildungslehrgängen  außerhalb  des  Gemeindegebietes 

erhalten ehrenamtlich Tätige der Gemeindefeuerwehr neben der Entschädigung 
nach Absatz  1  eine Erstattung  der  Fahrtkosten  der  zweiten Klasse  oder  eine 
Wegstrecken und Mitnahmeentschädigung in entsprechender Anwendung des 
Landesreisekostengesetzes in seiner jeweiligen Fassung. 

 
(4) Für  Aus  und  Fortbildungslehrgänge  mit  einer  Dauer  von  mehr  als  zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und die 
notwendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16 Abs. 4 FWG). 

 
 
 
§ 3   Zusätzliche Entschädigung 
 

(1) Die  nachfolgend  genannten  ehrenamtlich  tätigen  Angehörigen  der 
Gemeindefeuerwehr,  die  durch  andere  Tätigkeiten  als  in  der  Aus  und 
Fortbildung über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine 
zusätzliche Entschädigung im Sinne des § 16 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes 
als Aufwandsentschädigung: 

 
1. Feuerwehrkommandant          1.500,00 € / Jahr 
2. Stellvertretende Feuerwehrkommandanten: jeweils     750,00 € / Jahr 
3. Geräte und Kleiderwarte pauschal        1.500,00 € / Jahr 
4. Jugendarbeit pauschal          2.000,00 € / Jahr 

 
Soweit  diese  Funktionen  nicht  während  des  ganzen  Jahres wahrgenommen 
werden, steht der nach Monaten zu berechnende Anteil zu. 
 
Auf  Antrag  des  Feuerwehrauschusses  können  bis  zu  500,00 € jährlich an 
Personen zugeteilt werden, die sich über das übliche Maß hinaus (z.B. spezielle 
Projekte, Aufgabenübernahmen) verdient gemacht haben. 

 
(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich  in der Aus und Fortbildung  tätigen 

Angehörigen  der  Gemeindefeuerwehr,  die  durch  diese  Tätigkeit  über  das 
übliche  Maß  hinaus  Feuerwehrdienst  leisten,  erhalten  eine  zusätzliche 
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Entschädigung  im  Sinne  des  §  16  Abs.  2  des  Feuerwehrgesetzes  als 
Aufwandsentschädigung für Übungsleiter: 
 
1. Feuerwehrkommandant           1.500,00 € / Jahr 
2. Stellvertretende Feuerwehrkommandanten: jeweils     750,00 € / Jahr 
3. Jugendleiter                 500,00 € / Jahr 

 
Soweit  diese  Funktionen  nicht  während  des  ganzen  Jahres wahrgenommen 
werden, steht der nach Monaten zu berechnende Anteil zu. 
 
Auf Antrag des Feuerwehrauschusses können bis zu 500,00 € jährlich an 
Personen außerhalb des Personenkreises unter Nr. 1.3. zugeteilt werden, die 
sich über das übliche Maß hinaus  im Bereich der Aus und Fortbildung  (z.B. 
spezielle Projekte, Aufgabenübernahmen) verdient gemacht haben. 

 
 
 
§ 4   Entschädigung für haushaltsführende Personen 
 
Für  Personen,  die  keinen  Verdienst  haben  und  den  Haushalt  führen 
(§ 16 Abs. 1 FWG)  sind  die  §§  1  und  2  mit  der  Maßgabe  anzuwenden,  dass  als 
Verdienstausfall das entstandene Zweitversäumnis gilt. Bei Einsätzen und Aus und 
Fortbildungslehrgängen  mit  einer  Dauer  von  mehr  als  zwei  aufeinanderfolgenden 
Tagen  wird  neben  der  Entschädigung  für  die  notwendigen  Auslagen  als 
Verdienstausfall 13,00 €/Std., maximal 8 Std./Tag, gewährt. 
 
 
 
§ 5   Entschädigung für Bereitschaftsdienst 
 
Für  Bereitschaftsdienst wird auf Antrag ein Durchschnittssatz von 5,00 €/Std. als 
Auslagenersatz bezahlt. 
 
 
 
§ 6   Entschädigung für Feuersicherheitsdienst 
 
Für Feuerwehrsicherheitsdienst wird auf Antrag ein Durchschnittssatz von 8,00 €/Std. 
als Auslagenersatz bezahlt. 
 
 
 
§ 7   Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig  tritt  die  Satzung  über  die  Entschädigung  der  Angehörigen  der 
Freiwilligen Feuerwehr Eisingen vom 21.02.2018 außer Kraft. 
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Eisingen, 19.05.2021 
 
 
 
 
Thomas Karst 
Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
 
Eine  etwaige  Verletzung  von  Verfahrens  oder  Formvorschriften  der 
Gemeindeordnung  oder  aufgrund  der  Gemeindeordnung  beim  Erlass  der  Satzung 
kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden. 
 
Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 
Dies  gilt  nicht,  wenn  die  Vorschriften  über  die  Öffentlichkeit  der  Sitzung,  die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-
schlusses 2020 der Wasserversorgung 

Der Gemeinderat hat den Jahresabschluss der Wasserver-
sorgung Eisingen 2020 in der Sitzung vom 19. Mai 2021 
festgestellt. Der Jahresverlust 2020 von 9.190,21 EUR wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.
Der Jahresabschluss wird hiermit gemäß § 16 Abs. 4 EigBG 
wie folgt öffentlich bekanntgemacht. Gleichzeitig liegen der 
Jahresabschluss und der Lagebericht in der Zeit vom 31. 
Mai bis einschließlich 09. Juni 2021 im Rathaus Eisingen, 
während der Dienststunden, öffentlich aus.
Eisingen, den 20. Mai 2021

Thomas Karst
Bürgermeister

Corona-Schnelltestmöglichkeit Eisingen

In Kooperation mit den Firmen M&S Trading  und Rut-
ronik sowie unserem DRK-Ortsverband Eisingen besteht 
folgendes kostenloses  Corona-Schnelltest-Angebot in Ei-
singen:
Montag bis Freitag: 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr
•	 Bohrrainstraße, Parkplatz Fa. Rutronik
•	 Anmeldung:  unter www.Lisa-Test.de oder auch ohne 

Anmeldung möglich
•	 Mitzubringen: Reisepass oder Personalausweis
•	 Ergebnis:  per E-Mail oder nach ca. 15 Minuten 

Wartezeit vor Ort
Samstag: 09:00 bis 12:00 Uhr
•	 Bohrrainstraße 4, Bohrrainhalle
•	 Anmeldung:  Tel. von 8 - 12 Uhr bei Gemeindeverwal-

tung Eisingen unter 07232/3811-11
•	 Mitzubringen: Reisepass oder Personalausweis
•	 Ergebnis:  nach ca. 15 Minuten Wartezeit vor Ort
Sie dürfen zum Testtermin keine Krankheitssymptome 
aufweisen.

Wir weisen noch darauf hin, dass innerhalb der Bohrrain-
halle eine medizinische Maske zu tragen ist.

Abgabetermin der Texte für das 
Gemeindemitteilungsblatt

Abgabetermin für die KW 22/2021 ist am Freitag, 
28.05.2021, 10 Uhr.

Verspätet eingegangene Texte können leider nicht mehr 
berücksichtigt werden

IMPRESSUM 

Herausgeber: 
Gemeinde Eisingen

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Weil der Stadt GmbH & Co. KG, 
71263 Weil der Stadt, 
Merklinger Str. 20, 
Telefon 07033 525-0, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Thomas Karst, 
75239 Eisingen, Talstraße 1, 
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und 
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2, 
71263 Weil der Stadt, 

Tel.: 07033 6924-0, 
E-Mail: info@gsvertrieb.de 
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
ettlingen@nussbaum-medien.de
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Aktuelles aus dem Gemeindeleben
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         2 3 .  K W

1   Di                                                14:00-17:30   
2   Mi                         9:00-12:30     14:00-17:30   
3   Do                                                                    
4   Fr       8                 9:00-12:30     14:00-17:30   
5   Sa                         8:30-11:30     13:00-16:00   
6   So                                                                    
7   Mo                                                                   E-Geräte*
8   Di                                                                     
9   Mi                         14:00-17:30   9:00-12:30     
10 Do                                               9:00-12:30     
11 Fr                          14:00-17:30   9:00-12:30     
12 Sa                         13:00-16:00   9:00-12:30     
13 So                                                                    
14 Mo                                                                   
15 Di                                                14:00-17:30   
16 Mi                                               14:00-17:30   
17 Do      8                 9:00-12:30     14:00-17:30   
18 Fr                                                14:00-17:30   
19 Sa                         8:30-11:30     13:00-16:00   
20 So                                                                    
21 Mo                                                                   
22 Di                          14:00-17:30                        
23 Mi                                               9:00-12:30     
24 Do                         14:00-17:30   9:00-12:30     
25 Fr                   o                            9:00-12:30     
26 Sa                         13:00-16:00   8:30-11:30     
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30 Mi                         9:00-12:30     14:00-17:30   
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Eisingen: Gewann “Geiselhecke”, 
geöffnet: ganzjährig
Mo.-Fr. von 07.00-20.00 Uhr
Sa. von 07.00-18.00 Uhr
So. und Feiertag geschlossen

Häckselplatz

Standort Recyclinghof
Ispringen: Turnstraße 37, hinter der Feuerwehr
Königsbach: Remchinger Straße, vor der Kläranlage

* Kühl-, Elektrogroßgeräte und Sperrmüll werden auf
Anforderung entsorgt. (Erläuterungen siehe Seite 8.)
Bitte 10 Tage vorher beim Rathaus anmelden.

Abfuhrplan

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Eisingen

Herzliche Einladung!
Die Inzidenzwerte lassen es derzeit zu, dass wir wieder ge-
meinsam Präsenzgottesdienste feiern können. Bitte meldet 
Euch, wie gewohnt, für die Gottesdienste entweder auf un-
serer Homepage oder auf dem Pfarrbüro an.
Wie soll es weitergehen?
Wir werden ab dem 6. Juni 2021 die Gottesdienste – bei gu-
tem Wetter – auf dem CVJM-Plätzle feiern.
AUCH BEI DEN GOTTESDIENSTEN AUF DEM CVJM-
PLÄTZLE MELDET IHR EUCH BITTE VORHER AN.
Bitte meldet Euch wie gewohnt über unsere Homepage bzw. 
das Pfarrbüro an. Die Nummerierung der Sitzplätze ist auf 

dem CVJM-Plätzle und in der Kirche/Gemeindehaus gleich.
Sollten wir wegen der Witterung den Gottesdienst kurzfristig 
in die Kirche/Gemeindesaal verlegen müssen, bleiben die 
gebuchten Sitzplätze die gleichen.
Hinterlegt bitte bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse, da-
mit wir Euch eine Benachrichtigung senden können, falls der 
Gottesdienst wegen schlechter Witterung kurzfristig in die 
Kirche/Gemeindesaal verlegt werden muss.
Am 13.06.2021 wird Pfarrer Jürgen Baron zusammen mit 
dem HOME-Team einen Gottesdienst mit uns feiern. Zu die-
sem Gottesdienst ist der Konfirmandenjahrgang 2021/2022 
mit den Eltern eingeladen. Die Konfirmanden können sich 
informieren und nach dem Gottesdienst zum Konfi-Kurs an-
melden.
Am 27.06.2021 laden wir zu einem Gottesdienst mit dem 
Konfirmandenjahrgang 2019/2020 ein. Den Gottesdienst 
werden Conny Vehrs und Jan Schickle halten. Diese Konfir-
manden waren 2020 besonders von den Einschränkungen 
durch Corona getroffen, unter anderem konnten wir nicht 
gemeinsam Abendmahl feiern. Das möchten wir in diesem 
Gottesdienst nachholen.
Am 18.07.2021 feiern wir die Konfirmation des Jahrganges 
2020/2021. Diesen Gottesdienst werden Pfarrer Wolfram 
Stober und Jörg Weise halten.
Ab dem 01.09.2021 haben wir mit Pfarrer Jürgen Baron ei-
nen neuen Gemeindepfarrer. Im Gottesdienst am 12.09.2021 
wird er vom Dekan in sein neues Amt eingeführt. Der Got-
tesdienst wird am frühen Nachmittag sein - voraussichtlich 
um 14.00 Uhr. Ihr könnt Euch den Termin schon vormerken.
Wir beten und hoffen, dass es bis dahin möglich ist, sich 
wieder in einem größeren Kreis zu treffen.
Bitte beachten Sie:
•	 Es erfolgt in jedem Fall eine Dokumentation der Kontakt-

adressen aller Anwesenden, die nachvollziehbar macht, 
wer am Gottesdienst teilgenommen hat.

•	 Alle am Gottesdienst teilnehmenden Personen tragen zu 
jederzeit eine medizinische Maske, welche die Anforde-
rungen der DIN EN 14683:2019-10 (OP-Maske) erfüllt. 
Zulässig ist auch das Tragen eines Atemschutzes, wel-
cher die Anforderungen der DIN EN 149:2001 (FFP2), des 
chinesischen Standards KN95, des nordamerikanischen 
Standards N95 oder eines vergleichbaren Standards er-
füllt. Für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahren ist eine 
nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare 
Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend.- auch im Freien 
(mit Ausnahme von Liturg(inn)en und Musizierenden).

•	 Gemeindegesang und das laute Mitsprechen sind in Got-
tesdiensten auch im Freien nicht mehr gestattet. Leises 
Mitsprechen bleibt weiterhin möglich.

Zutritts- und Teilnahmeverbot
Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-
CoV-2 infizierten Person stehen oder in den letzten 14 Ta-
gen standen oder die typische Symptome einer Infektion 
aufweisen, dürfen an Gottesdiensten, Trauerfeiern usw. 
nicht teilnehmen.
SO MELDE ICH MICH ZU DEN GOTTESDIENSTEN AN
An den Gottesdiensten kann im Moment wegen der Ab-
standsregeln nur eine beschränkte Zahl von Gottesdienstbe-
suchern teilnehmen. Außerdem müssen Namen und Adres-
sen aller Gottesdienstbesucher erfasst werden.
Sie können sich einfach ganz bequem von zu Hause aus 
anmelden. 
Wie melde ich mich an?
1) Bitte geben Sie im Internetbrowser ein:
www.kirche-eisingen.de
2) Auf der Startseite finden Sie den Link zur Anmeldung
3) Dort wählen Sie die Veranstaltung aus.
4) Nach der Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail als Bestäti-
gung, falls Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben.
Was passiert mit meinen Daten?
Die personenbezogenen Daten müssen 4 Wochen aufbe-
wahrt werden. Nach diesem Zeitraum werden die Daten 
gelöscht. Es ist sichergestellt, dass Ihre Daten nicht weiter-
gegeben werden oder anderweitig zu statistischen Zwecken 
genutzt werden. Der einzige Verwendungszweck ist ggf. die 
Nachverfolgung von Infektionsketten.
Wir freuen uns darauf mit Euch zusammen Gottesdienste 
zu feiern
Euer Kirchengemeinderat
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!!!Am Sonntag, 30. Mai 2021 wird in Eisingen kein Gottes-
dienst angeboten!!!
Sonntag, 6. Juni 2021 - 1. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Gottesdienst
Predigt: Dr. Matthias Deuschle
Kollekte: Mit jungen Erwachsenen Glauben leben 
(Gesamtkirchliche Aufgaben der EKD)
Hinweise:
!!!Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten des Pfarramtes 
über die Pfingstferien für die telefonische Anmeldung über 
das Pfarramt zum Präsenzgottesdienst am 6. Juni 2021!!!
!!!Aufgrund der aktuellen CORONA-Schutzbedingungen fin-
det bis auf weiteres keine Bibelstunde des CVJM und keine 
Frauengymnastik statt!!!
Besuchsdienst/Austräger
Wer kann bitte den Besuchsdienst übernehmen, gerne auch 
nur eine Straße?
In der Mulde, Hölderlinstraße, Weberstraße, 
Buchenweg, Erlenweg, Eichenweg
Mittlere Waldparkstr. 8, 12, 12A, 16, 16A, 16B
Untere Waldparkstr. 1

Wochenspruch:
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-
tes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch 
allen. (2. Kor 13,13)

Evang. Kirchengemeinde Eisingen 
Postfach 1151, 75237 Eisingen

Pforzheimer Str. 7, 75239 Eisingen
Telefon: 07232-38 32 45, Fax: 07232-38 32 46

E-Mail: eisingen@kbz.ekiba.de
Öffnungszeiten vom Pfarrbüro 

dienstags bis freitags von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Während der Pfingstferien hat das Pfarramt am 27. und 

28. Mai 2021 
und am 4. Juni 2021 geschlossen!

Kasualvertretung für Beerdigungen und Seelsorge hat 
vom 24. - 30. Mai 2021

Pfarrer i.R. Horst Zorn, Telefon: 07231 - 5878813
vom 31. Mai 2021 - 6. Juni 2021

Prädikant Thomas Brommer, Telefon: 07231-104870;
Telefon: 0174 2451674
vom 7. - 20. Juni 2021

Pfarrer Oliver Elsässer, Telefon: 07232-2340
vom 21. - 27. Juni 2021

Prädikant Thomas Brommer, Telefon: 07231-104870;
Telefon: 0174 2451674
Vakanzvertretung hat 

Pfarrer Wolfram Stober aus Karlsruhe, 
Telefon: 0721-68067290 oder Mobil: 0170-3059022

Kirchengemeinderat: kgr@kirche–eisingen.de
Homepage: www.kirche–eisingen.de

VR Bank Enz plus eG / IBAN: DE40 6669 2300 0010 6166 03 
/ BIC: GENODE61WIR

Kämpfelbachtal
Katholische Kirchengemeinde

Mitteilungen für die Orte Eisingen, Ispringen, Kämpfelbach, 
Königsbach-Stein und Remchingen
Wort des Pfarrers an die Gemeinde
Das Fronleichnamsfest, das wir am 3. Juni feiern, zeigt un-
seren Glauben, daran, dass wir uns nicht mit den Verhältnis-
sen dieser Welt abfinden, sondern dass wir an die Wandlung 
glauben. Diese Wandlung an die wir glauben, kommt von 
Gott, ja sie ist Gabe Gottes.
In seinem Sohn Jesus Christus ist er nicht nur Geber, son-
dern er ist selber zur Gabe geworden, zur Gabe, die uns 
verwandelt. Durch die Speise, die er selber ist, werden wir 
selber immer mehr in ihn hineinverwandelt.
Wir sind gewohnt, dass wir Katholiken an diesem Tag mit 
der Monstranz durch die Straßen unserer Dörfer ziehen, um 
das zu zeigen. Wir wollen an diesem Tag zeigen, dass die 
ganze Welt durch die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament 
der Eucharistie verwandelt wird.
Aber auch wenn wir in diesem Jahr wegen der Corona-
Pandemie keine Fronleichnamsprozession begehen können, 
wäre es doch ein schönes Zeichen von uns allen, wenn wir 
– dort wo es möglich ist – unsere Häuser mit Fahnen oder 

auch Statuen und Blumen schmücken könnten. Es wäre ein 
äußeres Zeichen, das wir setzen könnten, als „von Jesus 
Christus Verwandelte“ in dieser Welt zu leben.
Gerne lade ich Sie alle dazu ein, an diesem Fronleichnams-
tag auch unsere Präsenzgottesdienste in
Bilfingen um 9.00 Uhr
Ispringen um 9.00 Uhr
Ersingen um 10.30 Uhr
zu besuchen. Bitte melden Sie sich zuvor rechtzeitig an.
Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen allen
Ihr Pfarrer
Thomas Ottmar Kuhn, Pfr.

Donnerstag, 27. Mai  
BIL 17.50 Uhr Rosenkranz
ERS 18.20 Uhr  Sühnerosenkranz

19.00 Uhr Heilige Messe
ISP 18.00 Uhr Rosenkranz

Freitag, 28. Mai
BIL 17.50 Uhr Rosenkranz
ERS 14.30 Uhr Kreuzweg der Frauen

18.20 Uhr Sühnerosenkranz
19.00 Uhr Heilige Messe

ISP 18.00 Uhr  Rosenkranz
REM 18.15 Uhr Heilige Messe

Samstag, 29. Mai
BIL 17.45 Uhr Festgottesdienst zum 

Patrozinium
8.00 Uhr Rosenkranz, Anbetung 

und Beichtgelegenheit
9.00 Uhr Wallfahrtsmesse

ERS 15.00 Uhr Beichtgelegenheit
18.20 Uhr Sühnerosenkranz
19.00 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 30. Mai, Dreifaltigkeitssonntag
BIL 18.00 Uhr Rosenkranz und An-

betung
EIS  10.30 Uhr Heilige Messe
ERS 10.30 Uhr  Heilige Messe mit 

Livestream Übertra-
gung - für † Hans 
u. Marianne Mayer u. 
verst. Angeh.

17.20 Uhr  Sühnerosenkranz
ISP 9.00 Uhr Heilige Messe
REM 10.30 Uhr Heilige Messe
Montag, 31. Mai
BIL 17.50 Uhr Rosenkranz
ERS 18.20 Uhr Sühnerosenkranz
ISP 18.00 Uhr Rosenkranz
Dienstag, 1. Juni  
BIL 17.50 Uhr Rosenkranz
ERS 9.45 Uhr Heilige Messe - für  

† Erna Kärcher u. 
verst. Anverw. (JTSt.)

18.20 Uhr Sühnerosenkranz
ISP 17.45 Uhr  Rosenkranz

18.15 Uhr  Heilige Messe
Mittwoch, 2. Juni  

BIL 17.50 Uhr Rosenkranz
18.30 Uhr Heilige Messe mit An-

betung - für † Mary 
Schmidt

ERS 18.20 Uhr  Sühnerosenkranz

Donnerstag, 3. Juni, Fronleichnam
BIL 9.00 Uhr Festgottesdienst

(ohne Prozession)
17.50 Uhr Rosenkranz und 

Anbetung
ERS 10.30 Uhr  Festgottesdienst

(ohne Prozession)
18.20 Uhr  Sühnerosenkranz

ISP 9.00 Uhr Festgottesdienst zu 
Fronleichnam
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(ohne Prozession)
18.00 Uhr Rosenkranz

Freitag, 4. Juni
BIL 8.00 Uhr Beichtgelegenheit, Ro-

senkranzgebet und 
Anbetung

9.00 Uhr Herz-Jesu-Amt - für 
† Theodor u. Rosa 
Kasper, Marion Kasper 
leb. u. verst. Angeh.

ERS  14.30 Uhr Kreuzweg der Frauen
18.20 Uhr Sühnerosenkranz
19.00 Uhr Herz-Jesu-Amt - für 

† Robert u. Elfriede 
Anselment; † Irene 
Anselment

ISP 18.00 Uhr  Rosenkranz
18.15 Uhr Herz-Jesu-Amt

REM 18.15 Uhr Herz-Jesu-Amt
Samstag, 5. Juni
BIL  8.00 Uhr Rosenkranz, Anbetung 

und Beichtgelegenheit
9.00 Uhr Wallfahrtsmesse - für 

† Walter Hoschek; die 
armen Seelen

ERS 15.00 Uhr Beichtgelegenheit
18.20 Uhr Sühnerosenkranz
19.00 Uhr Vorabendmesse - für 

† Pfarrer Karl Häring; 
zur Mutter Gottes in 
einem Anliegen

ISP 17.45 Uhr Vorabendmesse - für 
† Marie Blaschek; † 
Fam. Eberle; † Johan-
na Czemme

REM 18.30 Uhr Vorabendmesse in ita-
lienischer Sprache

Sonntag, 6. Juni
BIL  9.00 Uhr Heilige Messe - für † 

Luitgard Anselment (3. 
Opfer); † Fritz u. Else 
Anselment; † Helmut 
u. Emilie Gindele

18.00 Uhr  Rosenkranz und An-
betung

ERS  10.30 Uhr Heilige Messe - für † 
Egon Schuster u. An-
geh.

17.20 Uhr Sühnerosenkranz
REM 10.30 Uhr Heilige Messe
STN  9.00 Uhr Heilige Messe
BIL = Hl. Dreieinigkeit, BIL = Wallfahrtskirche, EIS = GZ St. 
Elisabeth, ERS = Christ König, ISP = Maria Königin, KÖN = 
Gottesdienstraum Königsbach, REM = St. Peter und Paul, 
ST = Saal unter der Kirche, STN = St. Bernhard
Kirchstraße 2, 75236 Kämpfelbach
Telefon: 07231 139490 * Telefax: 07231 1394929
E-Mail: info@kath-kaempfelbachtal.de
Homepage: www.kath-kaempfelbachtal.de
Das Pfarrbüro ist telefonisch erreichbar 
Dienstag: 9:00 – 11.30 Uhr 16.00 – 17.30 Uhr
Freitag: 9:00 – 11.00 Uhr
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bieten wir 
bis auf Weiteres keine Öffnungszeiten an
Notfalltelefon: 0171 2378622
Für Sterbe- und seelsorgerische Notfälle steht Ihnen diese 
Rufnummer rund um die Uhr zur Verfügung
Bitte tragen Sie bei allen Gottesdiensten medizinische oder 
FFP2-Masken und halten Sie sich an die bekannten Hygie-
ne- und Abstandsregeln.
Zu allen Gottesdiensten am Wochenende bitte unbedingt 
anmelden:
für Gottesdienste in Stein bei Udo Mack, Tel.: 07232-9013
für Gottesdienste in Eisingen bei Pia Lindermeir, 
Tel.: 07232-8745
für alle anderen Gottesdienste im Pfarrbüro bis Freitag 
11.00 Uhr

Neuapostolische Kirche
In unserer Kirche in Eisingen finden zur Zeit wegen der 
Corona-Pandemie nur eingeschränkt Präsenzgottesdienste 
unter Hygienerichtlinien statt.
Jeden Sonntag um 9.30 Uhr wird ein Videogottesdienst 
angeboten.
Weitere Auskünfte erteilt der Gemeindevorsteher Volker Stahl, 
Telefon: 07231/358595. Informationen über die Neuapostoli-
sche Kirche Süddeutschland im Internet: 
http://www.nak-sued.de.

Soziale Dienste

Diakoniestation                                           e.V.
Diakoniestation für Königsbach Stein Eisingen

Sitz: Goethestraße 4, 75203 Königsbach-Stein für Königs-
bach-Stein und Eisingen:
•	 Kranken- und Altenpflege
•	 Hauswirtschaftliche Dienste
•	 Nachbarschaftshilfe
•	 Demenzgruppe „Vergissmeinnicht“
Tel.: +49 7232 31338-0
Fax : +49 7232 31338-19
Beratung und Pflegedienstleitung: Manuela Schmidt
Einsatzleitung Hauswirtschaftliche Dienste: Odette Kraus
Einsatzleitung Nachbarschaftshilfe: Sandra Eisele

Beratungsstelle für Hilfen im Alter  
Remchingen, Königsbach-Stein und Eisingen

Die Beratungsstelle für Hilfen im Alter bietet älteren 
Menschen und Angehörigen Hilfe und Beratung an.
Wir beraten umfassend über Unterstützungsangebote, sozi-
alrechtliche und finanzielle Hilfen (Pflegeversicherung/Sozial-
hilfe u.a.) sowie über ambulante, teilstationäre und stationäre 
Angebote. Unser Ziel ist es, ältere Menschen zu unterstüt-
zen, damit sie trotz Hilfe und Pflegebedürftigkeit ein weit-
gehend selbständiges Leben führen können und Angehörige 
bei der Pflege und Betreuung zu entlasten.
Die Beratung ist kostenlos. Die Inhalte der Gespräche wer-
den vertraulich behandelt.
Bei Bedarf führen wir auch gerne Hausbesuche durch.
Gabriele Klein, Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Diakonisches 
Werk der Evangelischen Kirchenbezirke im Enzkreis, Linden-
str. 93, 75175 Pforzheim Tel. 07231-9170-13, 
E-Mail: klein@diakonie-enzkreis.de

Diakonisches Werk der  
Ev. Kirchenbezirke im Enzkreis

•	 Kirchliche Sozialarbeit
•	 Mütter-/Mutter-Kind-Kuren
•	 Sozialpsychiatrischer Dienst
•	 Beratungsstelle für Hilfen im Alter
Lindenstr. 93, 75175 Pforzheim
Tel. 07231 9170-0, Fax: 07231 9170-12
E-Mail: pforzheim@diakonie-enzkreis.de

Hospiz
Westlicher Enzkreis e.V.
Verein für Lebensbeistand und Sterbebegleitung

Der ambulante Hospizdienst ist nach wie vor von 08.00 - 
18.00 Uhr telefonisch für Sie erreichbar, auf Wunsch auch 
im persönlichen Gespräch in unseren Geschäftsräumen oder 
bei Ihnen zu Hause.



Donnerstag, 27. Mai 2021 Nummer 21 / Seite 51Mitteilungsblatt Eisingen

So erreichen Sie den ambulanten Hospizdienst Westlicher 
Enzkreis: Koordination, Einsatzleitung, Palliative Beratung: 
07236 279 9897
Verwaltung: 07236 279 99 10
Adresse: 75210 Keltern-Ellmendingen, Ettlinger Str. 15 
(Eingang Römerstraße)
E-Mail: info@hospizdienst-westlicher-enzkreis.de
Homepage: http://hospizdienst-westlicher-enzkreis.de
Spendenkonten: 
VR Bank Enz plus e.G. 
IBAN: DE94 6669 2300 0020 1160 05 BIC: GENODE61WIR
Sparkasse Pforzheim-Calw 
IBAN: DE19 6665 0085 0000 9652 00 BIC: PZHSDE66XXX

Sterneninsel - ambulanter 
Kinder- und Jugendhospizdienst

Pforzheim & Enzk reis 
Wittelsbacherstraße 18, 75177 Pforzheim
Fon: 07231 8001008
mail@sterneninsel.com, www.sterneninsel.com

Psychosoziale Beratungs- und Behandlungs-
stelle für Alkohol- und Medikamentenprobleme
Arbeitskreis Leben Pforzheim und Region –
Hilfe in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr
Im bwlv-Zentrum Pforzheim
Haus der seelischen Gesundheit – Lore Perls
Luisenstraße 54 - 56. 75172 Pforzheim
Tel.: (07231) 139408-0
Fax: (07231) 139408-99
ANLAUFSTELLE, Hilfe in Lebenskrisen
und bei Suizid-Gefahr
Telefon: 0171 80 25 110
Tägliche Bereitschaft
Psychosoziale Krebsberatungsstelle für Betroffene und An-
gehörige
Einzel-, Paar- oder Familiengespräche und fachlich geleitete 
Gesprächs– und Entspannungsgruppen
Kanzlerstraße 2-6, 75175 Pforzheim
Tel.: 07231 969 8900
Aktuelle Termine unter: www.kbs-pforzheim.de

DemenzZentrum westlicher Enzkreis

Beratung rund um das Thema Pflege für alle Altersgruppen 
Iris Paffrath, Carolin Bauer
San-Biagio-Platani Platz 6, 75196 Remchingen
Telefon 07231 3085030; E-Mail: psp@enzkreis.de
Sprechzeiten Mo. - Fr. 09:00 - 13:00 Uhr und Do. 15:00 - 
18:00 Uhr und nach Vereinbarung
Beratung rund um das Thema Demenz, Gesprächskreis für 
Angehörige
San-Biagio-Platani Platz 6, 75196 Remchingen
Termin nach telefonischer Vereinbarung unter 07231 3085033
E-Mail: demenzzentrum@enzkreis.de

Beratungsstelle für Mädchen
und Jungen zum Schutz vor
sexueller Gewalt
Pforzheim-Enzkreis

Hohenzollernstraße 34, 75177 Pforzheim
Tel: 07231 353434
info@lilith-beratungsstelle.de
www.lilith-beratungsstelle.de

Unsere Telefonzeiten:
montags, donnerstags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr, 
mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr sowie donnerstags von 
16.00 bis 18.00 Uhr.

KISTE

Hilfen für Kinder und Jugendliche 
Hilfen für Kinder und Jugendliche psychisch und suchtkran-
ker Eltern und Kinder mit Gewalterfahrung
Kontaktadresse: Hohenzollenstr. 34, 75177 Pforzheim, 
Telefon Nr. 07231-308 70

Caritasverband e.V. Pforzheim

Frühe Hilfen des Caritasverbandes e. V. Pforzheim für den 
Enzkreis
Familienhebammen/ Familienkinderkrankenpflegerinnen/ Heil-
pädagogische und Psychosoziale Begleitung.
Wir bieten Unterstützung für Familien mit Kindern unter drei 
Jahren.
Kontakt: 07231 128844
E-Mail: fruehe.hilfen@caritas-pforzheim.de

Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche

WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA
Telefonisch, per Videogespräch oder persönlich. Wenn im 
Lockdown schulischer Druck und die persönliche oder fa-
miliäre Situation Sie an Ihre Grenzen bringen: Rufen Sie uns 
an! 
Wir bieten Ihnen kostenfreie und vertrauliche Beratung:
•	 zur Erziehung und familiären Beziehungsgestaltung
•	 zu psychosomatischen Auffälligkeiten (wie z. B. Schlaf-

störungen, Essstörungen, Kopf- und Bauchschmerzen)
•	 bei Ängsten und Depressionen
•	 bei emotionalem und sozialem Stress
•	 bei Trennungs- und Scheidungsbewältigung und Um-

gangsfragen
•	 Lebenskrisen und Überforderungsgefühl
•	 Um wieder eine gute Balance im Alltag zu finden
Das Angebot „KISTE - Hilfen für Kinder suchtkranker El-
tern, psychisch kranker Eltern und Kinder mit Gewalterfah-
rungen“ unterstützt Familien aus dem Enzkreis.
Das Angebot „KiWi – Kinder der Welt integrieren“ bietet 
psychologische Beratung für geflüchtete Familien an.
In Krisensituationen können Sie auch sofort einen Termin 
erhalten. Sie können uns unter der Telefon-Nummer 07231 
30870 oder per E-Mail 
Beratungsstelle.Pforzheim@Enzkreis.de erreichen.

Aus dem Vereinsleben

VdK Ortsverband Eisingen

Der Sozialverband VdK, OV Eisingen, informiert:

Wohnen wird immer teurer
VdK kritisiert unzureichenden Mieterschutz und fehlende So-
zialwohnungen
Das Thema Wohnen wird zu einer drängenden sozialen Fra-
ge. Steigende Mietpreise und Energiekosten treiben immer 
mehr Menschen in finanzielle Not. Der Sozialverband VdK 
fordert mehr politisches Engagement für bezahlbares und 
barrierefreies Wohnen. 
Vor etwa zwei Jahren gelobte die Bundesregierung auf dem 
„Wohngipfel“, eine „Wohnraumoffensive“ in Gang zu setzen. 
„Ziel verfehlt“, lautet das Fazit von VdK-Präsidentin Vere-
na Bentele. „Von der versprochenen Entspannung auf dem 
Wohnungsmarkt kann keine Rede sein. Armutsgefährdete 
Haushalte müssen immer noch bis zu 50 Prozent ihres 
Einkommens für Miete und Nebenkosten ausgeben.“ Gesetz-
liche Maßnahmen wie die Mietpreisbremse seien „ein sehr 
stumpfes Schwert“ im Kampf für bezahlbares, familienge-
rechtes und barrierefreies Wohnen. 
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Beispiel Berlin: In keiner anderen deutschen Stadt sind die 
Mieten in den vergangenen Jahren so drastisch gestiegen 
wie in der Bundeshauptstadt. Gleichzeitig ist das Durch-
schnittseinkommen der Bürgerinnen und Bürger dort niedri-
ger als etwa in Hamburg oder München. Der „Mietendeckel“ 
des Berliner Senats wurde jedoch vom Bundesverfassungs-
gericht gekippt. Die Begründung: Wegen der bundesweit 
geltenden Mietpreisbremse haben die Bundesländer hier 
keine Gesetzgebungskompetenz. Anders als bei der Miet-
preisbremse hatte der Berliner Mietendeckel jedoch auch 
die Mietentwicklung für bestehende Wohnungen im Blick. 
Die Folge: Für 1,5 Millionen Wohnungen gelten jetzt wieder 
höhere Mieten. „Nach diesem Urteil sind die Mieterinnen und 
Mieter dem überhitzten Immobilienmarkt weiterhin schutzlos 
ausgeliefert. An Berlin sehen wir, wie dringend es bei der 
öffentlichen Wohnpolitik vorangehen muss“, sagt die VdK-
Präsidentin.

Von 2006 bis 2019 ist die Zahl der Sozialwohnungen in 
Deutschland von 2,1 auf 1,1 Millionen zurückgegangen, hat 
sich also praktisch halbiert. Das geht aus dem Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung hervor. Der rasante 
Abbau lässt sich an den Zahlen von 2019 illustrieren, die 
das Bundesinnenministerium vorgelegt hat: Es fielen 64 456 
Wohnungen aus der Sozialbindung, während nur 25 565 
neue Sozialwohnungen gebaut wurden. Der Deutsche Mie-
terbund sieht einen Bedarf von 80 000 bis 100 000 neuen 
Sozialwohnungen pro Jahr. Von der Bundesregierung werden 
nach vier Jahren Regierungszeit aber nur insgesamt etwa 
100 000 fertiggestellt sein. 

Doch Bauen allein reicht nicht: Neben massiv verstärktem 
Wohnungsbau fordert der Sozialverband VdK mindestens 
für einen Teil der Sozialwohnungen eine dauerhafte Sozi-
albindung. Bisher entfällt diese oft schon nach zwölf bis 
15 Jahren. Diese Vorgaben sind in den Ländern geregelt. 
Außerdem mahnt der VdK einen verbesserten Mieterschutz 
an. „Wohnen ist ein Menschenrecht. Wir brauchen eine ver-
besserte Mietpreisbremse und eine Deckelung in laufenden 
Mietverträgen, damit die Menschen nicht aus ihren Wohnun-
gen verdrängt werden“, erklärt Bentele. 

Barrierefrei? Fehlanzeige
Der VdK weist auf eine weitere Schwachstelle der aktuellen 
Wohnungspolitik hin: Nach einer Studie des Peschel-Instituts 
gibt es derzeit nur etwa eine Million barrierefreie Wohnungen 
im Bestand. Dem steht die Zahl von knapp acht Millionen 
Menschen mit Schwerbehinderung gegenüber, davon etwa 
4,5 Millionen in der Altersgruppe über 65 Jahren. „Die Nach-
frage nach barrierefreiem und altersgerechtem Wohnraum, 
den sich jemand auch mit einem normalen Einkommen oder 
einer durchschnittlichen Rente leisten kann, steigt massiv 
an. Doch da rauf ist der Wohnungsmarkt überhaupt nicht 
eingestellt“, kritisiert die VdK-Präsidentin. Deshalb gelte es, 
verbindliche Vorgaben zum barrierefreien Bauen bei der Ver-
gabe von Bauaufträgen zu machen, fordert Bentele. 
Dr. Bettina Schubarth
(Quelle: VdK-Zeitung)
Ansprechpartner in Eisingen:
Rosalinde Grimm 07232 / 800 20 Sieglinde 
Lukas-van Rieth: 07232 / 81781
VdK-Kreisgeschäftsstelle Pforzheim-Enzkreis  
07231 / 155 42 57
Bissinger Straße 8, 75172 Pforzheim

Öffnungszeiten: 
Mo. 14:00- 17:00 Uhr & Mi. 9:00 – 12:30 Uhr.
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung und unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften.
VdK SRgGmbH Servicestelle Pforzheim 07231 / 56 61 89 0
Bissinger Straße 10 a
75172 Pforzheim
Öffnungszeiten:
Mi. 8:00 – 12:00 Uhr & 14:00- 16:00 Uhr
Do. 8:00 – 12:00 Uhr.
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung und unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften.

Chorgemeinschaft "Eintracht"
Eisingen e.V.

ES GEHT WIEDER LOS! BACKTERMINE 2021!!!
Viel zu lange hat Corona dafür gesorgt, dass unser Holz-
backofen ungenutzt blieb. Das soll sich jedoch bald ändern. 
Deshalb geben wir heute alle vorgesehenen Termine für 
2021 bekannt.

TERMINE 2021 
5. Juni
19. Juni
3. Juli
17. Juli
31. Juli
14. August
28. August
11. September
29. September
9. Oktober
23. Oktober
6. November
Alle interessierten Eisinger Bürger sind eingeladen, nach Vor-
anmeldung bei Heiderose Dunkel Tel. 80234 bis spätestens 
freitags, ihren Teigling samstags um 10 Uhr zum Einschie-
ßen in den Ofen zu unserem Standort am Brunnenplatz zu 
bringen. 
So lange die Pandemie nicht vorbei ist, gilt es, die aktuellen 
Hygieneregeln (Mundschutz, Abstand, begrenzte Teilnehmer-
zahl) zu beachten. Trotz aller Einschränkungen freuen wir 
uns auf jeden, der seinen Brotteig kostenlos in unserem 
Holzbackofen knusprig braun backen lassen möchte. Viel 
Spaß und guten Appetit! 

 
Einschießen der Brote Foto: R. Iloduba

Mitteilungen anderer Behörden

 
Agentur für Arbeit

Soziale Netzwerke für die Jobsuche nutzen
Am Donnerstag, dem 10. Juni von 14.30 bis 16:00 Uhr ver-
anstaltet die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim ein Online-
Seminar zur richtigen Nutzung Sozialer Netzwerke für die 
Jobsuche.
Der Social Media Experte Peter Hirtler zeigt, wie die Job-
suche über Xing, LinkedIn, Facebook & Co. funktioniert 
und wofür sich welche Plattform am besten eignet. Er führt 
anschaulich durch den Dschungel der Plattformen und geht 
auch auf die Verknüpfung von Online-Aktivitäten und Begeg-
nungen im wahren Leben ein.
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Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis Diens-
tag, 8. Juni per E-Mail an Nagold-Pforzheim.BCA@Arbeits-
agentur.de möglich. Benötigt wird ein PC, Tablet oder Smart-
phone mit Internetanbindung. Die Einwahldaten werden nach 
erfolgter Anmeldung per E-Mail zugeschickt.

Aus den Nachbargemeinden

Jehovas Zeugen Königsbach

75203 Königsbach-Stein, Allmendring 24
Der öffentliche Vortrag, zu dem wir am Samstag, um 18 Uhr, 
herzlich einladen, lautet: Sich Zeit nehmen, über geistige 
Dinge nachzudenken
Weitere Informationen unter www.jw.org
Wir halten unsere Zusammenkünfte über Zoom ab und jeder 
kann diese besuchen. Hilfe zur Nutzung von Zoom, auch 
über Telefon sowie Zugangsdaten erhält man bei der Kon-
taktadresse.
Kontakt: Tobias Schmalacker | Bleichstraße 22 | 75203 
Königsbach | 0171 2327891 | jz@ts-bonmot.de

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Rhabarber-Erdbeer-Torte
Mürbeteig, weiße Schokolade, Biskuit, Rhabarber-Pudding-
Creme, Erdbeerspiegel und eine locker-leichte Sahne - ein-
mal aufeinandergestapelt und schön dekoriert. Schon ist sie 
fertig, die perfekte Torte.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: schwer
Nährwert: Pro Stück: Kcal: 394, Kl: 1654, E: 6 g, F: 16 g, KH: 50 g
Rezeptautor/Rezeptautorin: Hannes Weber

Zutaten

Für den Erdbeerspiegel:
•	 200 g Erdbeeren
•	 100 g Zucker
•	 8 g Pektin
•	 0,5 Bio-Zitrone, der Saft davon

Für den Mürbeteig:
•	 100 g weiche Butter
•	 50 g Zucker
•	 1 Prise Salz
•	 1 Eigelb (Größe M)
•	 150 g Mehl (Type 405)
•	 3 g Backpulver
•	 3 g Biozitronen-Abrieb
•	 30 g Kuvertüre, weiß

Für den Biskuit:
•	 3 Eier (Größe M)
•	 90 g Zucker
•	 90 g Mehl (Type 405)
•	 30 g Speisestärke
•	 30 g flüssige Butter

Für die Rhabarberfüllung:
•	 1,5 kg Rhabarber
•	 150 g Zucker
•	 etwas Vanille
•	 etwas Zimt
•	 120 g Vanillepuddingpulver = drei Pck. Vanillepuddingpulver
•	 2 Eigelb
•	 150 g Wasser

Für die Sahne:
•	 1 Blatt Gelatine
•	 200 g Sahne
•	 8 g Zucker
Zur Dekoration:
•	 Frische Erdbeeren
•	 50 g Zucker
Zubereitung
1. Am besten am Tag vorher für den Erdbeerspiegel Erdbee-

ren waschen und gegebenenfalls putzen. Einen Tortenring 
(Ø 18 cm) mit Klarsichtfolie umlegen, dicht verschließen und 
auf ein Backblech oder einen großen Teller stellen.

2. Erdbeeren mit Zucker aufkochen. Pektin unter die kochende Mas-
se rühren und 3 Minuten kochen lassen. Zitronensaft dazugeben 
und noch einmal aufkochen. Erdbeermasse in den vorbereite-
ten Tortenring füllen und im Tiefkühlfach durchkühlen lassen.

3. Am nächsten Tag für den Mürbeteig Butter, Zucker und 
eine Prise Salz gut vermischen. Das Eigelb gut unterrühren 
bis sich alles gut verbindet. Das Mehl mit dem Backpulver 
mischen, über die Buttermasse sieben, den Zitronenabrieb 
dazugeben. Mit den Händen alles verkneten und zu einer 
Kugel formen, in Frischhaltefolie wickeln und 2 Stunden im 
Kühlschrank ruhen lassen.

4. In der Zwischenzeit für den Biskuit den Backofen auf 190° C 
Ober- und Unterhitze vorheizen. Den Boden einer Spring-
form (Ø 28 cm) mit Backpapier belegen.

5. Für den Biskuit Eier und Zucker in einer Metallschüssel über 
einem heißen Wasserbad mit dem Schneebesen vermischen. 
Die Masse unter leichtem Rühren auf 35° C (lauwarm) erwär-
men, dann in eine Rührschüssel füllen. Die Eier-Zucker-Mas-
se mit den Quirlen des Handrührgeräts oder der Küchenma-
schine in 10 bis 12 Minuten hellschaumig schlagen.

6. Das Mehl und die Speisestärke mischen und in eine Schüssel 
sieben. Die Mehlmischung mit dem Schneebesen portions-
weise unter die Schaummasse heben. Mit dem letzten Drittel 
Mehlmischung die Butter einlaufen lassen und unterheben.

7. Die Biskuitmasse in die vorbereitete Springform füllen und im 
vorgeheizten Ofen (Mitte) ca. 25 Minuten goldbraun backen.

8. Den Biskuitboden aus dem Backofen nehmen. Den Spring-
formrand entfernen und den Biskuit auf Backpapier stürzen. 
Den Biskuit auskühlen lassen.

9. Eine Springform (Ø 28 cm) einfetten. Den gekühlten Mürbe-
teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3 mm dünn ausrollen 
und die vorbereitete Backform inklusive Rand damit auslegen.

10. Weiße Kuvertüre über dem Wasserbad unter Rühren flüssig wer-
den lassen und den Mürbeteigboden gleichmäßig bestreichen.

11. Vom abgekühlten Biskuitboden horizontal ein Drittel abschnei-
den, so dass ein Boden ca. 5 mm dünn ist und auf den bestri-
chenen Mürbeteigboden setzen. Unser Tipp: den restlichen 
Biskuit können Sie anderweitig verwenden, z. B. für süße Brösel.

12. Den Backofen auf 190° C Ober- und Unterhitze (170° C Um-
luft) vorheizen.

13. Für die Rhabarberfüllung den Rhabarber waschen, gege-
benenfalls putzen und in Stücke schneiden. In einem Topf 
500 g Rhabarber mit Zucker, Vanille und Zimt so lange ko-
chen, bis die Rhabarberstücke zerfallen sind.

14. In einer Schüssel Vanillepuddingpulver, Eigelb und Wasser 
vermischen und unter Rühren in die kochende Rhabarber-
masse geben. Die Masse bindet stark ab. Restliche Rhabar-
berstücke (1 kg) in die Puddingmasse geben und gut ver-
mischen. Auf den Biskuit in der Springform geben und im 
vorgeheizten Backofen ca. 45 bis 60 Minuten backen.

15. Nach dem Backen den Kuchen fast auskühlen lassen. Dann 
aus der Backform lösen.

16. Den Erdbeerspiegel aus der Tiefkühltruhe nehmen, vom Tor-
tenring lösen und mittig auf den ausgekühlten Kuchen setzen.

17. Für die Sahne die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 
Sahne und Zucker steif schlagen. Eingeweichte Gelatine aus-
drücken, in einem kleinen Topf auf dem Herd auflösen und 
unter die geschlagene Sahne heben.

18. Mit der geschlagenen Sahne den Kuchen bedecken und 
nach Belieben, z. B. mit frischen Erdbeeren und einem Kara-
mell-Geflecht verzieren.

19. Für das Karamell-Geflecht einen Backpapierbogen bereit-
legen. In einer Pfanne Zucker unter Rühren karamellisieren 
und wild mit der Gabel auf das vorbereitete Backpapier 
streuen und erkalten lassen.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR


